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Executive Summary 

Die Lohnnebenkosten und die Arbeitskosten insgesamt bilden eine wichtige wirtschaftspoliti-

sche Größe, sie wirken sich auf die Beschäftigungsnachfrage aus und stellen einen erheblichen 

Kostenfaktor bei der Produktion von Gütern und Dienstleistungen dar. Gleichzeitig sind sie eine 

wesentliche Finanzierungskomponente der öffentlichen Haushalte und der Sozialausgaben. 

Vor diesem Hintergrund sind die Senkung der Lohnnebenkosten und die damit verbundenen 

Gegenfinanzierungsmaßnahmen häufig diskutierte wirtschaftspolitische Themen. Der vorlie-

gende Bericht gibt einen Überblick der Erkenntnisse aus früheren Studien zu Änderungen der 

Lohnnebenkosten und untersucht ausgewählte internationale Reformen, die in der jüngeren 

Vergangenheit umgesetzt wurden. Die Auswahl der untersuchten Länder umfasst Deutschland, 

Belgien, Finnland, Italien und Ungarn und spiegelt eine Kombination aus Ländern und Reform-

beispielen wider, die aus österreichischer Sicht von besonderem Interesse ist. Zur besseren Ein-

ordnung der Länderbeispiele und um die Vergleichbarkeit mit Österreich zu erhöhen, werden 

auch Umfang, Gestaltung und Finanzierung der Wohlfahrtsstaaten in den untersuchten Län-

dern besprochen. 

Österreich weist einen vergleichsweise hohen Anteil der indirekten Kosten (d. h. der Lohnne-

benkosten) an den Arbeitskosten auf. Die Abgabenbelastung des Faktors Arbeit ist ebenfalls in 

Österreich höher als im EU-weiten Durchschnitt, wobei die Unterschiede zwischen Ländern mit 

ähnlichen Sozialsystemen nicht stark ausgeprägt sind. Ungarn hat als einziges Land im betrach-

teten Sample eine deutlich niedrigere Abgabenbelastung auf Arbeit, allerdings auch eine ent-

sprechend niedrigere Sozialquote. In den vergangenen Jahren wurden in Österreich einige 

Schritte zur Reduktion der Lohnnebenkosten gesetzt; dies kommt auch in einer leichten Ver-

schiebung in der Finanzierungsstruktur des Sozialsystems weg von den Dienstgeberbeiträgen 

und hin zur steuerlichen Finanzierung zum Ausdruck. In anderen Ländern ist allerdings ein stär-

kerer Trend in Richtung Reduktion der Lohnnebenkosten und Entlastung des Faktors Arbeit so-

wie in der stärkeren Gewichtung von Steuereinnahmen als Quelle der Sozialstaatsfinanzierung 

beobachtbar.  

Die Sichtung der theoretischen und empirischen Literatur zu den Effekten von Lohnnebenkos-

tensenkungen hat gezeigt, dass in den letzten beiden Jahrzehnten nur eine begrenzte Zahl an 

größeren internationalen Reformen, die auf eine generelle Senkung der Lohnnebenkosten ab-

zielten, umgesetzt wurde. Die Anzahl an wissenschaftlichen Studien zu solchen Reformen ist 

entsprechend überschaubar. Dagegen liegen mehr Analysen der Effekte von Reduktionen der 

Lohnnebenkosten für bestimmte Gruppen am Arbeitsmarkt vor. Dennoch können aus der aus-

gewerteten theoretischen und empirischen Literatur sowie den präsentierten Länderbeispielen 

einige interessante Schlussfolgerungen gezogen werden. Das gilt auch deshalb, weil im Kontext 

der gegenwärtigen Krise und der unsicheren Aussichten zur weiteren Entwicklung der Corona-

Pandemie und ihrer ökonomischen Auswirkungen unterschiedliche Ansätze zur Stimulierung der 

Konjunktur und der Nachfrage nach Arbeitskräften gefragt sind. 

Wie effektiv kurzfristige Senkungen von Dienstgeberbeiträgen in Hinblick auf die Schaffung von 

Beschäftigung sind, hängt von der Inzidenz (von Veränderungen) der Dienstgeberbeiträge ab. 

Grundsätzlich wirken sich Anpassungen der Lohnnebenkosten umso stärker aus, je geringer 

Überwälzungen auf die Löhne stattfinden und je stärker sich dementsprechend die von den 
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Unternehmen gezahlten Bruttolöhne verändern. Dort wo höhere bzw. niedrigere Lohnneben-

kosten zu niedrigeren bzw. höheren Löhnen führen, d. h. dort wo eine starke Überwälzung auf 

die Löhne stattfindet, sind die Auswirkungen dagegen gering. Empirische Studien zeigen, dass 

Senkungen von Dienstgeberbeiträgen zumindest kurzfristig bestenfalls partiell überwälzt wer-

den, weshalb sich spürbare Beschäftigungseffekte ergeben können. Eine dauerhafte Senkung 

der Dienstgeberbeiträge wird längerfristig allerdings eher in einer Erhöhung der Reallöhne als 

einer höheren Beschäftigung resultieren. Gezielte Reduktionen der Lohnnebenkosten für be-

stimmte Gruppen am Arbeitsmarkt (Ältere, Geringqualifizierte, Frauen) haben sich als effektiver 

bzw. effizienter erwiesen als allgemeine Lohnnebenkostensenkungen. Unter den hier unter-

suchten Reformbeispielen weist allerdings nur Ungarn eine solche gruppenspezifische Reduk-

tion der Lohnnebenkosten auf. Die Ergebnisse legen zudem nahe, dass die Inzidenz der Dienst-

geberbeiträge und somit die Wirkung von Lohnnebenkosten durch Arbeitsmarktinstitutionen – 

und hier insbesondere durch das Lohnverhandlungsregime – beeinflusst wird. Wo aufgrund von 

institutionellen Rahmenbedingungen die Lohnflexibilität geringer ist, wirken sich Anpassungen 

der Lohnnebenkosten stärker aus. Bei Lohnnebenkostensenkungen sind auch potenziell uner-

wünschte Verteilungseffekte zu berücksichtigen. Diese können sowohl die Auswirkungen von 

Ausgabenkürzungen betreffen (dort, wo eine Senkung der Lohnnebenkosten keine negativen 

Effekte auf den öffentlichen Haushalt haben soll und daher durch die Reduktion von Ausgaben 

mit progressiven Verteilungswirkungen kompensiert wird), als auch die Gegenfinanzierung, vor 

allem wenn im Gegenzug zu einer Lohnnebenkostensenkung regressiv wirkende Abgaben auf 

Konsum erhöht werden. 

In den letzten beiden Jahrzehnten wurde auch die Wirkung von Senkungen der Abgabenbe-

lastung auf Arbeit auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit verstärkt diskutiert. Bei einer so-

genannten "fiskalischen Abwertung" wird eine Reduktion dienstgeberbezogener Abgaben 

durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer gegenfinanziert, wodurch Kosten und Preise für im 

Inland produzierte Güter gesenkt werden, während eine Erhöhung der Mehrwertsteuer die 

Konsumentenpreise vorwiegend nicht handelbarer und importierter Güter betrifft. Das ist äqui-

valent zu einer Abwertung des nominellen Wechselkurses und stärkt somit die internationale 

Wettbewerbsfähigkeit einheimischer Unternehmen; Exporte, BIP und Beschäftigung steigen. Al-

lerdings kann auch ein solcher Effekt nur kurzfristig und damit temporär wirken, da längerfristig 

die Löhne und damit auch die Preise von Exporten und nicht handelbaren Gütern steigen wer-

den. Empirische Analysen zeigen, dass eine Verlagerung der Steuerlast weg von Arbeitsein-

kommen hin zu Konsumsteuern generell mit positiven, wenn auch bescheidenen und relativ 

kurzlebigen BIP- und Beschäftigungswirkungen verbunden ist. Außerdem zeigen sich regressive 

Verteilungswirkungen, wenn mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer eine allgemeine Senkung 

der Dienstgeberbeiträge finanziert wird.  

Die untersuchten Reformbeispiele in den fünf Vergleichsländern weisen eine breite Vielfalt an 

Gestaltungsoptionen und verfolgten Zielsetzungen auf. Die Reformen waren fast immer mit ei-

ner Gegenfinanzierung verbunden und hatten deshalb in der Regel begrenzte budgetären 

Effekte, wobei unterschiedliche Ansätze zur Gegenfinanzierung verfolgt wurden. So reduzierten 

Deutschland, Finnland und Ungarn Dienstgeberbeiträge zur Sozialversicherung, die zumindest 

teilweise durch eine Erhöhung des regulären Mehrwertsteuersatzes gegenfinanziert wurden, 

somit also Merkmale einer fiskalischen Abwertung aufwiesen. Deutschland bettete eine wei-
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tere Reform zur Senkung von Dienstgeberbeiträgen in eine ökologische Steuerreform ein, Bel-

gien in einen umfassenderen Ansatz, in dem eine Reihe von Steuern zur Gegenfinanzierung der 

Einnahmenausfälle aus der Reduktion der Dienstgeberbeiträge erhöht wurden. In Finnland wur-

den im Rahmen einer weiteren Reforminitiative Dienstgeberbeiträge hin zu Dienstnehmer/in-

nen verschoben. Italien reduzierte in mehreren Schritten die regionale Wertschöpfungsab-

gabe, indem der Steuersatz gesenkt und die Aufwendungen für Lohnkosten (als wesentlicher 

Teil der steuerlichen Bemessungsgrundlage) im Wesentlichen aus der steuerlichen Bemessungs-

grundlage herausgenommen wurde. 

Empirische Evaluierungen der makroökonomischen Effekte dieser Reformen sind nur begrenzt 

vorhanden und beschränken sich vorwiegend auf ex-ante-Evaluierungen. Die Ergebnisse sind 

weitgehend mit jenen aus der vorhandenen internationalen Literatur konsistent und zeigen mo-

derate BIP- und Beschäftigungseffekte der betrachteten Reformen.  

Die vorliegende Untersuchung beinhaltet keine konkreten Maßnahmenempfehlungen. Die ver-

fügbare Evidenz zu Senkungen der Lohnnebenkosten und damit einhergehenden Gegenfinan-

zierungsmaßnahmen zeigt, dass die wirtschaftspolitischen Implikationen von Reformen hetero-

gen sind und sehr stark von der spezifischen Ausgestaltung der Maßnahme abhängen. Unab-

hängig davon erscheint die wirtschaftspolitische Diskussion zu möglichen Lohnnebenkosten-

senkungen im Kontext der gegenwärtigen Krise und ihrer asymmetrischen Effekte auf vul-

nerable Arbeitsmarktgruppen (wie Geringqualifizierte und Jüngere) sehr zeitgemäß. Das trifft 

einerseits deshalb zu, weil aus Lohnnebenkostensenkungen und fiskalischen Abwertungen in 

erster Linie kurzfristig positive Impulse auf Beschäftigung und Wirtschaftswachstum zu erwarten 

sind. Das gilt unter der Annahme, dass die Maßnahme aufkommensneutral ist und keine Kür-

zung der Sozialleistungen nach sich zieht. Andererseits insofern, als gezielte Reduktionen der 

Lohnnebenkosten für bestimmte Gruppen von Erwerbspersonen besonders wirksam sein kön-

nen, um Beschäftigung zu fördern.    
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1 Ausgangslage und Begriffsdefinition 

Die Lohnnebenkosten und die Arbeitskosten insgesamt bilden eine wichtige wirtschaftspoliti-

sche Größe, sie wirken sich auf die Beschäftigungsnachfrage aus und stellen einen erheblichen 

Kostenfaktor bei der Produktion von Gütern und Dienstleistungen dar. In der international übli-

chen Gliederung der Arbeitskosten in direkte und indirekte Arbeitskosten (siehe Textkasten) be-

trägt der Anteil der indirekten Kosten (d. h. der Lohnnebenkosten) in Österreich 26,6% (2019). 

Österreich liegt damit im europäischen Vergleich im oberen Bereich der Reihung. Die Lohnne-

benkosten bestehen im Wesentlichen aus den arbeitgeberseitigen Sozialbeiträgen und aus 

lohnsummenbezogenen Abgaben. Gleichzeitig sind sie eine wesentliche Finanzierungskompo-

nente der öffentlichen Haushalte und der Sozialausgaben. Höhe und Struktur der indirekten 

Kosten der einzelnen Länder unterscheiden sich in Abhängigkeit von der Ausgestaltung und 

Finanzierungsform der Sozialleistungen sowie allgemein der staatlichen Strukturen. In Österreich 

tragen die Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber1) mit 36,4% zur 

Finanzierung des Sozialschutzes bei (2017).2) Eine spürbare Reduktion der Lohnnebenkosten, 

die nicht das öffentliche Defizit erhöhen soll, erfordert entweder eine entsprechende Senkung 

der öffentlichen Ausgaben (der unmittelbar betroffenen öffentlichen Leistungen des Sozial-

schutzes oder anderer öffentlicher Leistungen) oder eine Erhöhung des Aufkommens anderer 

Steuern und Abgaben. 

Vor diesem Hintergrund sind die Senkung der Lohnnebenkosten bzw. der darüber hinaus ge-

henden arbeitsbezogenen Steuern und Abgaben und die damit verbundenen Gegenfinan-

zierungsmaßnahmen häufig diskutierte wirtschaftspolitische Themen. In den letzten Jahren wur-

den in Österreich bereits einige Schritte in Richtung Arbeitskostenentlastung gesetzt (siehe An-

hang 3). So wurde 2017 der Beitrag zum Familienleistungsausgleichsfonds (FLAF) von 4,5% auf 

4,1% gesenkt, 2018 erfolgte eine weitere Senkung auf 3,9%. Der Zuschlag laut Insolvenz-Entgelt-

sicherungsgesetz (IESG) wurde 2015 und 2016 jeweils um 0,1 Prozentpunkt von 0,55% auf 0,35% 

reduziert, seit Jänner 2020 beträgt er nur noch 0,2%. Der Beitrag zur Unfallversicherung wurde 

2014 von 1,4% auf 1,3% und 2019 weiter auf 1,2% gesenkt, 2016 wurde auch der Beitrag nach 

dem Nachtschwerarbeitsgesetz von 3,7% auf 3,4% reduziert (dieser Beitrag wurde allerdings mit 

1.1.2020 wieder auf 3,8% erhöht). Am kräftigsten war die Senkung bei älteren Arbeitnehmer/in-

nen (Über-60- bzw. Über-63-Jährige) seit Mitte der 2000-er Jahre, wo unter anderem bei Erfül-

lung der Anspruchsvoraussetzungen für eine Alterspension auch die Beiträge zur Arbeitslosen-

versicherung zur Gänze entfallen.  

Sowohl das WIFO (vgl. z. B. Köppl – Schratzenstaller, 2015A und 2015B) als auch andere natio-

nale sowie internationale Institutionen, insbesondere die Europäische Kommission und die 

OECD, empfehlen seit längerem eine Entlastung des Faktors Arbeit; die Reduktion der indirek-

ten Arbeitskosten kann dazu einen wesentlichen Beitrag leisten. Im Lichte der vielschichtigen 

Finanzierungsströme, die mit den unterschiedlichen Kostenkomponenten verbunden sind, sind 

                                                      

1)  Der Arbeitgeber/innenbegriff bezieht sich einerseits auf Frauen und Männer als Arbeitgeber/innen (physische Per-

sonen), andererseits auch auf juristische Personen, Unternehmen und Organisationen. Im vorliegenden Bericht wird in 

der Folge vereinfachend der Begriff Arbeitgeber verwendet.  

2)  Sozialschutz gemäß dem Europäischem System der Integrierten Sozialschutzstatistik(ESSOSS) umfasst alle öffentlichen 

und privaten Eingriffe in den Bereichen Krankheit/Gesundheitsversorgung, Invalidität/Gebrechen, Alter, Hinterblie-

bene, Familie/Kinder, Arbeitslosigkeit, Wohnen, soziale Ausgrenzung (Statistik Austria, 2011). 
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spürbare Entlastungen jedoch nur im Rahmen einer umfangreicheren Betrachtung möglich, 

die gleichzeitig auch die anderen (potentiellen) Finanzierungsquellen der öffentlichen Haus-

halte und die Ausgabenseite berücksichtigt. Daher sind die Empfehlungen einer Reduktion von 

arbeitgeber- und / oder arbeitnehmerseitigen Abgaben auf Arbeit in der Regel in den Kontext 

eines tax shift, also einer aufkommensneutralen Verschiebung der Abgabenstruktur, eingebun-

den. Ausgangspunkt sind empirische Analysen von Ökonomen/innen im Umfeld der OECD, 

wonach eine Verschiebung der Abgabenlast weg vom Faktor Arbeit hin zu anderen Bemes-

sungsgrundlagen (Umwelt- und Energieverbrauch, Konsum oder Vermögen) die Wachstums- 

und Beschäftigungsverträglichkeit des Abgabensystems erhöhen könnte (Arnold et al., 2011; 

OECD, 2009B)3). Die jährlichen Empfehlungen der Europäischen Kommission im Rahmen des 

Europäischen Semesters beruhen auf dieser Erwartung (vgl. z. B. European Commission, 2014).  

Begriffsdefinitionen 

Arbeitskosten: Summe aus Bruttolöhnen und -gehältern sowie Arbeitgeber-Sozialbeiträgen, 

zuzüglich der lohnsummenbezogenen Steuern und weiterer Kostenkomponenten, wie z. B. 

berufliche Aus- und Weiterbildungskosten. Die Arbeitskosten werden in direkte und indirekte 

Kosten gegliedert. 

Direkte Arbeitskosten: Nach international üblicher Definition (ILO, OECD, Eurostat) Kosten-

komponenten mit unmittelbarem Einkommenscharakter. Sie umfassen einerseits den Leis-

tungslohn, das sind die mit jedem Arbeitsentgelt gezahlten Direktvergütungen, Prämien und 

Zulagen und andererseits Lohnbestandteile, die nicht mit jedem Arbeitsentgelt gezahlt wer-

den (in Österreich zählen dazu der Urlaubszuschuss, die Weihnachtsremuneration und frei-

willige Abfertigungen sowie Sachbezüge und Vergütungen für nicht gearbeitete Tage wie 

Urlaubs- und Feiertagen und die Pflegefreistellung, nicht jedoch die Bezahlung im Falle von 

Krankheit, sowie Abfertigung "alt" und "neu". 

Indirekte Arbeitskosten: Arbeitgeber-Sozialbeiträge (Kranken-, Unfall-, Pensions- und Arbeits-

losenversicherung, Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds, usw.), zuzüglich 

der Kosten für Weiterbildung, der Steuern/Abgaben auf die Lohnsumme und der sonstigen 

Aufwendungen (abzüglich Zuschüsse). Die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall sowie Bei-

träge an betriebliche Vorsorgekassen ("Abfertigung neu") und die gesetzlichen oder kollek-

tivvertraglichen Abfertigungen ("Abfertigung alt") zählen zu den Arbeitgeber-Sozialbeiträ-

gen und somit zu den indirekten Arbeitskosten.  

Lohnnebenkosten: Im vorliegenden Bericht wird der Lohnnebenkostenbegriff als Synonym 

für indirekte Arbeitskosten verwendet. Davon abweichend werden in Österreich die Arbeits-

kosten oftmals auch auf Anwesenheitslohn oder Leistungslohn (d. h. der Grundlohn für alle 

Anwesenheitsstunden und allfällige Zuschläge und Zulagen) und Lohnnebenkosten aufge-

teilt. In dieser Gliederung werden Sonderzahlungen wie Weihnachtsremuneration und Ur-

laubszuschuss den Lohnnebenkosten zugerechnet. Diese Sonderzahlungen fallen nach der 

international gängigen Definition in den Bereich der direkten Arbeitskosten und sind somit 

explizit nicht im hier verwendeten Lohnnebenkostenbegriff enthalten. 

Q: Statistik Austria, 2019, OECD, 2020A. 

                                                      

3)  Kritisch dazu Baiardi et al. (2017). 
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2 Zielsetzungen und Inhalte des Berichts 

Internationale Erfahrungen und Analysen bereits durchgeführter Arbeitskostenentlastungen 

können einen wichtigen Beitrag für eine sachliche fundierte Diskussion und den Entwurf konkre-

ter Reformvorschläge leisten. Die vorliegende Studie gibt einen Überblick der Erkenntnisse aus 

früheren Studien und untersucht ausgewählte internationale Reformen, die in der jüngeren Ver-

gangenheit in relevanten Vergleichsländern zur Senkung der indirekten Arbeitskosten umge-

setzt wurden. Sofern zutreffend, wird aufgezeigt, inwiefern diese Änderungen im Bereich der 

Arbeitskosten Teil einer umfangreicheren Abgabenstrukturreform (bzw. in eine solche einge-

bettet) waren. Zielsetzung des Berichts ist eine detaillierte Darstellung mit Review-Charakter, bei 

der möglichst alle verfügbaren Informationen, Analysen und Evaluierungsergebnisse zusam-

mengetragen und berücksichtigt werden. Eine originäre Analyse bzw. eigenständige Evaluie-

rung der Reformen ist nicht Gegenstand der Untersuchung. 

Die Auswahl der untersuchten Länder umfasst Deutschland, Belgien, Finnland, Italien und Un-

garn. In diesen Ländern wurden in der jüngeren Vergangenheit zum Teil mehrere Reformen 

umgesetzt, die sich auf die Höhe und Struktur der Arbeitskosten ausgewirkt haben. Diese um-

fassen in erster Linie Senkungen der Sozialversicherungsbeiträge (z. B. der Arbeitgeberbeiträge 

zur Pensions- oder Arbeitslosenversicherung), aber auch unterschiedliche Änderungen der 

Steuersätze bzw. Bemessungsgrundlagen weiterer lohnbezogener Steuern. Die ausgewählten 

Länder und Reformbeispiele decken sowohl ein breites Spektrum an Maßnahmen als auch ein 

relevantes Sample unterschiedlicher geographischer Regionen und sozialstaatlicher Traditio-

nen in Europa ab. Deutschland ist als wichtigster Handelspartner Österreichs und als Vergleichs-

land mit ähnlichen wirtschaftlichen und institutionellen Rahmenbedingungen von besonderer 

Bedeutung und zudem von Interesse, weil mehrere Initiativen zur Lohnnebenkostensenkung in 

den vergangenen 20 Jahren in Abgabenstrukturreformen (ökologische Steuerreform, fiskali-

sche Abwertung) eingebettet waren. Sowohl Ungarn als auch Belgien und Finnland sind insbe-

sondere aufgrund ihrer relativ umfangreichen Kürzungen der Arbeitgeberbeiträge interessante 

Fallstudien. Ungarn ist darüber hinaus als Nachbarland und osteuropäisches Fallbeispiel in einer 

österreichischen Perspektive besonders relevant. Italien wurde dagegen in die Auswahl der 

Fallbeispiele aufgenommen, weil die regionale Wertschöpfungsabgabe IRAP ("imposta regio-

nale sulle attività produttive") eine vieldiskutierte Finanzierungsvariante der staatlichen Ausga-

ben darstellt. In den vergangenen Jahren wurden zudem unterschiedliche Reformen durchge-

führt, um diese regionale Wertschöpfungsabgabe beschäftigungsfreundlicher zu gestalten.  

Ausgehend von einer Beschreibung der umgesetzten Reformen und des Umfangs der Entlas-

tung wird in den nachfolgenden Ausführungen auch ein besonderes Augenmerk auf die Frage 

der Gegenfinanzierung der Arbeitskostensenkung gelegt. Diesbezüglich sind grundsätzlich drei 

Möglichkeiten (bzw. Kombinationen davon) gegeben: eine Defizitfinanzierung, eine Finanzie-

rung durch Ausgabensenkung oder eine Finanzierung durch die Erhöhung anderer Steuern und 

Abgaben. Soweit entsprechende Wirkungsanalysen und Evaluierungsergebnisse vorliegen, 

werden die Effekte der untersuchten Reformen auf Wachstum, Beschäftigung, Sozialschutz, 

Verteilung und Wettbewerbsfähigkeit beschrieben. Insbesondere bei einem gezielten Ver-

gleich zwischen einzelnen Ländern ist es erforderlich, "institutionelle" Unterschiede in Bezug auf 

die Struktur und Finanzierung der Sozialausgaben und der öffentlichen Haushalte im weiteren 

Sinne zu beachten. Zur besseren Einordnung der Länderbeispiele und um die Vergleichbarkeit 

mit Österreich zu erhöhen, wird deshalb zunächst in Kapitel 3 ein Überblick über den Umfang, 
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die Gestaltung und die Finanzierung des (Wohlfahrts)staats in Österreich und den in der Folge 

untersuchten Ländern gegeben. Kapitel 4 widmet sich einem Vergleich der Höhe und Struktur 

der Arbeitskosten und Lohnstückkosten. Anschließend werden in Kapitel 5 die wichtigsten Er-

kenntnisse zu den theoretischen Wirkungszusammenhängen und empirischen makroökonomi-

schen Effekten im Zusammenhang mit (Änderungen der) Lohnnebenkosten aus der internatio-

nalen Literatur zusammengefasst. Die Länderanalysen sind in den Kapiteln 6.1 bis 6.6 enthalten. 

Diese Analysen sollen einen Input für die Reflexion und Diskussion von möglichen Reformen in 

Österreich liefern. Die zusammenfassenden Befunde des Berichts finden sich in Kapitel 7.  

3 Umfang und Finanzierung des (Wohlfahrts)Staats 

Die Arbeitskosten und insbesondere ihre indirekten Komponenten müssen vor dem Hintergrund 

der Unterschiede in den Sozialausgaben und der Ausgestaltung des Wohlfahrtsstaats zwischen 

den Ländern betrachtet werden. Auch die staatlichen Ausgaben im weiteren Sinne sind von 

Bedeutung, um internationale Unterschiede in der Höhe und Struktur der Arbeitskosten korrekt 

interpretieren zu können. In den Abschnitten, die den einzelnen Länderbeispielen (bzw. Re-

formbeispielen) gewidmet sind, werden die wichtigsten Merkmale der untersuchten Länder 

eingehender erörtert. Die Frage, welche Leistungen diesen Ausgaben gegenüberstehen und 

in welchem Ausmaß diese der Erreichung unterschiedlicher Zielsetzungen (wie z. B. der Armuts-

vermeidung) dienen, wird ebenfalls punktuell angesprochen. Unter den Sozialleistungen neh-

men Pensionszahlungen einen besonders großen Stellenwert ein. Je nach Land schwankt die 

Quote der Kosten für Alterssicherung an allen Sozialschutzausgaben im hier betrachteten 

Sample zwischen 30,9% in Deutschland und 47,2% in Italien (Eurostat, 2020). In vielen Ländern, 

zu denen auch Österreich und unter anderem Deutschland, Finnland und die Niederlande zäh-

len, stellen die Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber den größten Posten in der Pensi-

onsfinanzierung dar (Vidlund et al., 2016). Aus diesem Grund wird auf die Frage, wie das Pensi-

onssystem in den einzelnen Ländern ausgestaltet und wie die Finanzierung organisiert ist, be-

sonderes Augenmerk gelegt. 

3.1 Wohlfahrtsstaatstypologien 

Zur Charakterisierung der unterschiedlichen Wohlfahrtsstaaten ist nach wie vor die nunmehr 

klassische Wohlfahrtsregime-Typologie Esping-Andersens (1990; 1999) sehr hilfreich, ebenso wie 

die Erkenntnisse aus den Forschungsergebnissen der vergangenen Jahrzehnte, die daran an-

knüpfen (u. a. Ferrera, 1996; Palier, 2010; Ferragina et al., 2015; Greve, 2019). Esping-Andersen 

gründete seine Typologie auf der Erkenntnis, dass Wohlfahrtsstaaten soziale Risiken in unter-

schiedlichem Maße und auf unterschiedliche Weise absichern (Rice, 2013). Vereinfachend 

ausgedrückt, neigen (vorwiegend angelsächsische) liberale Wohlfahrtsstaaten dazu, nur ein 

kleines Sicherheitsnetz bedürftigkeitsabhängiger Leistungen bereitzustellen, während an-

spruchsvollere Formen der Wohlfahrt in den privaten Sektor ausgelagert werden. Dies steht in 

Gegensatz zu den (nordischen) sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaaten, deren öffentliche 

Wohlfahrtssysteme sowohl großzügig als auch relativ universell zugänglich sind. Einige nordische 

Sozialsysteme, insbesondere das dänische und zum Teil auch das norwegische und finnische, 

sind zudem durch einen stärkeren Schwerpunkt in der Finanzierungsstruktur öffentlicher Ausga-

ben auf Steuern gekennzeichnet. 
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Umgekehrt sind die konservativ-korporatistischen Sozialstaaten Kontinentaleuropas durch die 

Dominanz des Versicherungsprinzips im Anspruch auf Sozialleistungen geprägt. Dieses Wohl-

fahrtsstaatsmodell hat seinen Ursprung in den Sozialreformen Otto von Bismarcks im kaiserlichen 

Deutschland der 1880-er Jahre, die für eine Reihe anderer europäischer Länder (zu denen Ös-

terreich gehört) eine prägende Vorbildwirkung hatten (Kuhnle – Sander, 2010). Obwohl vor al-

lem in den Nachkriegsjahrzehnten vielfach universalistische steuerfinanzierte Elemente in das 

Leistungsspektrum der "Bismarck'schen" Wohlfahrtsstaaten aufgenommen wurden (z. B. Kinder- 

und Familienbeihilfen), sind diese Sozialsysteme nach wie vor durch die Dominanz des Sozial-

versicherungsprinzips und den hohen Stellenwert erwerbsbezogener Sozialversicherungsbei-

träge zur Finanzierung des Sozialstaats gekennzeichnet (Clegg, 2019). Die individuellen sozialen 

Rechte leiten sich demnach stark – direkt oder über ein Familienmitglied – vom Erwerbsstatus 

ab. 

Die südeuropäischen Wohlfahrtsstaaten weisen wiederum eine eigene Kombination aus wohl-

fahrtsstaatlichen Elementen auf: In Ländern wie Italien, Spanien und Portugal wurden die Sys-

teme sozialer Sicherung spät entwickelt und sind weitmaschiger als die kontinental- oder nord-

europäischen. In einigen Fällen, wie zum Beispiel das Gesundheitssystem in Italien und Spanien, 

weisen diese Länder durchaus auch universalistische Wohlfahrtsstaatskomponenten auf. Die 

Durchsetzung von Partikularinteressen und korporatistischen Strukturen hat gleichzeitig vielfach 

zu sehr uneinheitlichen, selektiven Systemen der sozialen Sicherung geführt. Das Ausgabenni-

veau ist dennoch, gemessen am BIP, durchaus mit jenem in den (reicheren) Ländern Europas 

vergleichbar, was nicht zuletzt durch hohe Ausgaben für die Alterssicherung erklärt werden 

kann.  

Die angesprochenen wohlfahrtsstaatlichen Unterschiede zwischen Ländergruppen sind als 

eine idealtypische Klassifikation zu verstehen. In der Realität weist jedes einzelne nationale Sys-

tem spezifische Eigenheiten auf sowie Elemente, die nicht oder nur bedingt dem übergeord-

neten Wohlfahrtsstaatsregime entsprechen. Besonders schwer einem einzelnen Modell zuord-

enbar sind die mittel- und osteuropäischen Länder, die ehemals dem realsozialistischen Block 

angehörten. Nach der Transition und auch in Zusammenhang mit dem Eintritt in die Europäi-

sche Union entwickelten sich in diesen Ländern vor allem "hybride" Systeme, mit Kombinationen 

aus unterschiedlichen wohlfahrtsstaatlichen Traditionen (Saxonberg – Sirovátka, 2019). In vielen 

Fällen gehen universalistische Elemente (die vor allem auf die kommunistischen Ära zurückge-

hen) mit Bismarck‘schen Elementen (die in der vor-kommunistischen Zeit etabliert und nach der 

Wende reaktiviert wurden) und marktliberalen Elementen einher (die auf die Reformen der 

1990-er und frühen 2000-er Jahre zurückzuführen sind). Nicht untypisch ist demnach eine Kom-

bination aus Bismarck'schen Sozialversicherungssystemen in Verbindung mit Pauschalleistun-

gen in der Familienpolitik (die vorwiegend konservative, die traditionellen Geschlechterrollen 

betonende Züge hat4)) und residualen bzw. liberalen Ansätzen in der Arbeitsmarktpolitik und 

der Armutsbekämpfung. Das Sozialausgabenniveau ist in diesen Ländern insgesamt deutlich 

niedriger als in den westeuropäischen Ländern. Das trifft insbesondere auf die baltischen Re-

publiken und auf Rumänien zu, wo die Sozialquoten nur etwa halb so hoch sind wie in Öster-

reich (28,6%). Slowenien, das auch sonst in vielerlei Hinsicht, einschließlich der korporatistischen 

                                                      

4)  Die familienpolitische Ausrichtung in den ehemaligen Transformationsländern ist durch große Heterogenität gekenn-

zeichnet (vgl. z. B. Bahle, 2017; Olah et al., 2017; Saxonberg, 2013). 
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Arbeitsbeziehungen, große Ähnlichkeiten mit Österreich aufweist, hat mit etwas mehr als 22% 

anteilig am BIP die höchsten Sozialausgaben, gefolgt von Polen mit 19,6%. 

3.2 Eckdaten der untersuchten Sozialsysteme  

Die Übersichten in diesem Abschnitt liefern einige empirische Eckdaten für die Charakterisie-

rung der untersuchten (Wohlfahrts)Staaten, die auch in den einzelnen Länderkapiteln ange-

sprochen werden. Übersicht 1 beinhaltet Kennzahlen zum Umfang des Sozialstaats, aber auch 

allgemein zu den staatlichen Ausgaben und der Wirtschaftsleistung. Zwischen den betrachte-

ten Ländern besteht ein klares West-Ost-Gefälle. Österreich weist pro Kopf eine Wirtschaftsleis-

tung auf, die um rund ein Drittel über dem EU-Durchschnitt liegt. Finnland liegt nahe am Niveau 

Österreichs, Deutschland und Belgien dagegen etwas darunter. Italien ist in den vergangenen 

Jahrzehnten stark hinter die restlichen westeuropäischen Länder zurückgefallen, die Pro-Kopf-

Wirtschaftsleistung betrug 2019 gerade einmal 66% der österreichischen, im Jahr 2000 waren es 

noch fast 82%. Die osteuropäischen Länder befinden sich dagegen in einem (langsamen) Auf-

holprozess: Ungarn hat pro Kopf einen BIP-Wert von 32,8% des österreichischen Niveaus, zur 

Jahrtausendwende lag die entsprechende Quote noch bei 18,8%. 

Übersicht 1: Überblick Wirtschafts- und Sozialindikatoren 

 

Nominelles BIP 

pro Kopf (€)  

Staatsquote Abgaben auf 

Arbeit 

Sozialausgaben 

(Sozialschutzleistungen) 

 2019 2019 2018 2017 

 

Ö=100 In % des BIP 

 

In % des BIP In % des BIP Pro Kopf (KKS) 

Ö=100 

Österreich 100,0 48,2 23,4 28,6 100,0 

EU-15 81,1 46,3 - 27,6 83,2 

EU-28 71,2 45,8 19,6 26,8 75,6 

Deutschland 92,4 45,4 22,8 28,5 101,1 

Belgien 91,7 52,2 22,4 27,2 89,0 

Finnland 97,0 53,3 20,9 30,1 93,7 

Italien 65,9 48,7 21,0 27,8 73,6 

Ungarn 32,8 46,1 17,2 18,1 36,6 

Q: Eurostat (2020), European Commission (2020), WIFO-Berechnungen. – KKS: Kaufkraftstandards.  

In Bezug auf die Staatsquote, d. h. den Anteil der öffentlichen Ausgaben am BIP, sind die Un-

terschiede zwischen den Ländern weniger stark ausgeprägt. Finnland und Belgien haben mit 

Staatsquoten von über 53% bzw. 52% auch im weiteren europäischen Vergleich besonders 

hohe Werte. Österreich liegt genauso wie Italien mit einem Wert von etwas mehr als 48% 2019 

etwas über dem europäischen Durchschnitt (knapp 46%), Ungarn knapp darüber, Deutschland 

knapp darunter. Hinsichtlich der Sozialausgabenquote liegen die meisten hier betrachteten 

Länder ebenfalls in einer schmalen Bandbreite, zwischen 27,2% (Belgien) und 28,6% (Österreich) 

des BIP. Finnland erreicht mit einem Wert von 30,1% als einziges Land eine Sozialquote von über 

30%, ein Wert, der im breiteren europäischen Vergleich nur von Dänemark (30,8%) und Frank-

reich (31,7%) übertroffen wird. Ungarn hat dagegen ein deutlich weniger stark ausgebautes 

Sozialsystem, mit einer Sozialquote von 18,1%. Die Abgaben auf Arbeit stellen in den meisten 

Ländern sowie im Durchschnitt der EU-28 einen sehr wichtigen Posten in der Sozialstaatsfinan-

zierung dar. Anteilig am BIP liegt Österreich mit einer Abgabenquote auf Arbeit von 23,4% hö-

her als die Vergleichsländer, wobei der Unterschied zu Deutschland und Belgien, die ebenfalls 



–  10  – 

   

ein stark versicherungsbasiertes Sozialsystem haben, nicht groß ist. Eine stärkere Abweichung 

haben Finnland und Italien, wo die Abgabenbelastung des Faktors Arbeit 21% des BIP beträgt. 

Ungarn hat gemessen an der Wirtschaftsleistung die niedrigste Abgabenbelastung (17,2%). 

Übersicht 2: Indikatoren zur Armutsgefährdung 

 

Armutsgefähr-

dungsquote 

(nach 

Sozialtransfers)1) 

Reduktion der 

Armutsgefähr-

dungsquote 

durch 

Sozialtransfers1) 

Armutsgefähr-

dungsquote der 

Kinder und 

Jugendlichen 

(unter 16 Jahre)1) 

Armutsgefähr-

dungsquote  

der Älteren 

(Personen ab 65 

Jahren)1) 

Materielle 

Deprivation2) 

 2018 2018 2018 2018 2018 

 In % In %-Punkten In % In % In % 

Österreich 14,3 10,9 19,5 13,9 5,6 

EU-28 17,1 8,4 19,9 16,1 12,8 

Deutschland 16,0 8,0 14,4 18,2 7,5 

Belgien 16,4 8,9 19,9 16,6 11,2 

Finnland 12,0 13,9 10,5 13,2 5,3 

Italien 20,3 5,6 26,3 15,3 12,6 

Ungarn 12,8 12,2 12,9  9,8 20,1 

Q: Eurostat (2020), WIFO-Berechnungen. Für diese Indikatoren weist Eurostat keine EU-15 Durchschnittswerte aus. – 1) 

Die Armutsgefährdungsquote ist ein Maß für die relative Einkommensarmut und ist definiert als der Anteil der Personen, 

deren Äquivalenzeinkommen weniger als 60 % des Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung beträgt. Pen-

sionszahlungen werden bei diesen Berechnungen nicht als Sozialtransfers berücksichtigt. – 2) Die materielle Deprivation 

drückt die Unfähigkeit aus, sich verschiedene Ausgaben leisten zu können, die von den meisten Menschen als für eine 

angemessene Lebensführung wünschenswert oder gar notwendig angesehen werden (siehe dazu auch Fußnote 5). 

Die Höhe der Sozialausgaben ist ein wichtiger Bestimmungsfaktor der Umverteilungskapazität 

des Staats und der Reduktion von Armut (Caminada et al., 2019). Grundsätzlich haben die 

europäischen Wohlfahrtsstaaten einen stark umverteilenden Effekt, weshalb die Armutsgefähr-

dungsquote nach Sozialtransfers erheblich niedriger ist als jene vor Transfers. Sowohl in Bezug 

auf das Ausmaß der Armutsgefährdung als auch zur Frage, wie stark das Armutsrisiko durch 

staatliche Eingriffe reduziert wird, bestehen zwischen den Ländern aber erhebliche Unter-

schiede, die an den Indikatoren in Übersicht 2 ersichtlich sind. 

Italien sticht aufgrund des hohen Armutsrisikos und des schwachen Effekts der sozialstaatlichen 

Leistungen hervor. Finnland hat die niedrigste Armutsgefährundsquote und auch den stärksten 

Einfluss der Sozialtransfers auf diesen Indikator, was mit den hohen Sozialausgaben in diesem 

Land konsistent ist. Ungarn ist dagegen bemerkenswert, weil die Armutsgefährdungsquote trotz 

eines vergleichsweise niedrigen Sozialausgabenniveaus deutlich unter dem EU-Durchschnitt 

liegt und mit jener in Finnland vergleichbar ist. Andere mittelosteuropäische Länder, insbeson-

dere Tschechien, aber auch Slowenien und die Slowakei, sind ebenfalls durch niedrige Armuts-

gefährdungsquoten gekennzeichnet (siehe Anhang 6). Dazu ist anzumerken, dass der europä-

ische Indikator für Armutsgefährdung ein relatives Armutsmaß darstellt, das wesentlich vom 
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Grad der Ungleichverteilung der Haushaltseinkommen abhängt. Bei Betrachtung der materiel-

len Deprivation5), die ein absolutes Maß der sozialen Teilhabe darstellt, schneidet Ungarn deut-

lich schlechter ab. Österreich weist in Bezug auf die materielle Deprivation einen der niedrigs-

ten Werte innerhalb der EU auf. Auch die Armutsgefährdungsquote liegt unter dem EU-Durch-

schnitt, wobei die Quote für jüngere Menschen nahe am Durchschnittswert liegt, jene für die 

Älteren dagegen deutlich niedriger ist. 

Übersicht 3: Einnahmen des Sozialschutzes  

 

Sozial-

beiträge der 

Arbeitgeber 

Sozial-

beiträge der 

angestellten 

Personen 

Sozial-

beiträge der 

selbstän-

digen 

Personen 

Sozial-

beiträge der 

Rentner und 

anderer 

geschützten 

Personen 

Staatliche 

Beiträge 

Sonstige 

Einnahmen 
Gesamt 

 2017  

 In % 

Österreich 36,4 21,5 3,1 2,4 35,3 1,3 100,0 

EU-15 34,5 15,1 2,4 2,3 41,0 4,8 100,0 

EU-28 35,0 15,5 2,3 2,2 40,1 4,9 100,0 

Deutschland 34,3 23,2 1,7 5,9 33,2 1,6 100,0 

Belgien 38,9 15,3 3,3 1,4 38,8 2,4 100,0 

Finnland 31,9 10,7 2,1 1,0 49,1 5,2 100,0 

Italien 35,2 8,4 6,4 0,2 47,9 1,9 100,0 

Ungarn 37,1 28,5 0,7 0,4 33,2 0,1 100,0 

Q: Eurostat (2020), WIFO-Berechnungen. – Auch regelmäßige, verpflichtende Zahlungen von geschützten Personen 

oder für geschützte Personen von ihren Arbeitgebern für universelle Leistungen werden als Sozialbeiträge eingestuft, 

wenn sie in Abhängigkeit vom Einkommen, der Lohnsumme oder der Anzahl der Arbeitnehmer/innen erhoben werden 

(vgl. Eurostat, 2019, S. 28).  

Übersicht 3 zeigt dagegen, wie die Sozialschutzausgaben finanziert sind. Im EU-Durchschnitt 

bilden die staatlichen Beiträge (d. h. allgemeine Steuertöpfe) die wichtigste Finanzierungs-

quelle (rund 40%), gefolgt von den Sozialbeiträgen (einschließlich der regelmäßig abgeführten 

lohnsummenbezogenen Abgaben), die von den Arbeitgebern geleistet werden (35%). Die So-

zialbeiträge der unselbständig Beschäftigten tragen mit 15,5% ebenfalls einen signifikanten, 

aber deutlich kleineren Anteil der Gesamtkosten. Von den hier näher betrachteten Ländern 

liegt Belgien diesen Durchschnittswerten am Nächsten. Auch Finnland und Italien haben eine 

ähnliche Finanzierungsstruktur der Sozialschutzausgaben, wobei in beiden Ländern die steuer-

liche Komponente der Finanzierung einen deutlich höheren und die Sozialbeiträge der ange-

stellten Personen einen geringeren Stellenwert als im europäischen Durchschnitt einnehmen. In 

Deutschland und Österreich sowie in Ungarn ist dagegen der Anteil der staatlichen Beiträge 

geringer und jener der Sozialbeiträge der unselbständig Beschäftigten entsprechend höher. 

Neben einer Darstellung des Status quo kann auch ein Vergleich der Finanzierungsstruktur der 

Sozialausgaben über die Zeit von Interesse sein, entsprechende Darstellungen finden sich im 

Anhang. Grundsätzlich zeigen die Daten zu Sozialschutzeinnahmen für Österreich im Zeitverlauf 

                                                      

5)  Personen, die unter materieller Deprivation leiden, sind gemäß Eurostat-Definition von mindestens 4 von 9 Depriva-

tionskategorien betroffen: Sie sind nicht in der Lage, 1) die Miete/Hypothek oder Rechnungen für Versorgungsleistun-

gen pünktlich zu bezahlen, 2) die Wohnung angemessen zu beheizen, 3) unerwartete Ausgaben zu tätigen, 4) jeden 

zweiten Tag Fleisch, Fisch oder ein Proteinäquivalent zu essen, 5) eine einwöchige Urlaubsreise zu machen, sich 6) ein 

Auto, 7) eine Waschmaschine, 8) einen Farbfernseher oder 9) ein Telefon (einschl. Mobiltelefon) leisten zu können. 
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ein stabileres Bild als für die anderen Länder, wo meist ein deutlicher Rückgang der Arbeitge-

ber-Sozialbeiträge beobachtbar ist. Fast alle hier betrachteten Länder verzeichneten spürbare 

Rückgänge in den Finanzierungsanteilen der Sozialbeiträge der Arbeitgeber, so beispielsweise 

Deutschland (um 4 Prozentpunkte) und Italien (7 Prozentpunkte). In Ungarn betrug der Rück-

gang fast 17 Prozentpunkte, wobei die Anteile der von den Arbeitnehmer/innen geleisteten 

Sozialbeiträge im gleichen Ausmaß gestiegen sind (+16 Prozentpunkte). In den restlichen Län-

dern sind die Finanzierungsanteile der arbeitnehmerseitigen Sozialbeiträge geringeren Verän-

derungen unterworfen, mit einem Rückgang um 3 Prozentpunkte in Belgien und einem Anstieg 

um knapp 2 Prozentpunkte in Finnland. In Deutschland, Österreich und Italien waren die ent-

sprechenden Anteile weitgehend konstant. Eine starke Verschiebung in Richtung staatlicher 

Finanzierung gab es in Belgien (+9,4 Prozentpunkte), Italien (+7 Prozentpunkte) und Finnland 

(+6 Prozentpunkte). Auch in Österreich ging das Gewicht der Arbeitgeber-Sozialbeiträge an 

der Finanzierung der Sozialschutzausgaben seit 2000 tendenziell zurück, allerdings deutlich we-

niger als in den anderen Ländern, um etwas weniger als 2,5 Prozentpunkte. Auch ein Blick auf 

die Gesamtabgabenbelastung des Faktors Arbeit, die von der OECD in regelmäßigen Abstän-

den anhand des Tax Wedges gemessen wird, zeigt über die vergangenen beiden Jahrzehnte 

für Österreich ein sehr stabiles Bild, mit einem geringfügigen Anstieg der Gesamtbelastung. 

Demgegenüber sind im Durchschnitt der EU- und OECD-Länder sowie in den meisten hier näher 

betrachteten Ländern die Tax Wedges entlang der gesamten Einkommenkommensverteilung 

deutlich gesunken (siehe Anhang 4). 

4 Arbeitskosten und Lohnstückkosten im internationalen Vergleich 

4.1 Arbeitskosten 

Die jüngsten verfügbaren Daten (2019) zeigen, dass die Arbeitskosten innerhalb der EU in einer 

sehr großen Bandbreite liegen: Während in Dänemark eine Arbeitsstunde durchschnittlich bei-

nahe 45 € kostet, sind es in Bulgarien nur 6 €. Österreichs Arbeitskosten liegen mit 36,2 € je 

Stunde mehr als ein Viertel über dem EU-28 Durchschnitt und im oberen Drittel der Länderrei-

hung (Übersicht 4). Etliche der hier näher betrachteten Länder weisen Arbeitskosten auf, die 

durchaus mit den österreichischen vergleichbar sind. Das gilt besonders für Deutschland. In 

Belgien sind die Arbeitskosten mit 40,5 € je Stunde deutlich höher als in Österreich, in Italien mit 

ca. 29 € spürbar niedriger. In Ungarn betragen die Kosten, nicht zuletzt aufgrund der Abwer-

tung des ungarischen Forint in den letzten Jahren, nur rund 27% der österreichischen.  



–  13  – 

   

Übersicht 4: Höhe und Entwicklung der Arbeitskosten je Stunde, internationaler Vergleich 

 Gesamtwirtschaft1) Warenherstellung2) 

 2019 Ø Ver. 2009/2019 2019 Ø Ver. 2009/2019 

 In € In % In € In % 

Österreich 36,2 2,8 39,6 2,3 

EU-15 32,9 1,8 33,3 1,9 

EU-28 28,5 2,0 26,9 2,2 

Deutschland 36,8 2,4 42,1 2,2 

Belgien 40,5 1,6 43,5 1,8 

Finnland 34,1 1,3 37,0 1,1 

Italien 29,2 1,2 28,7 1,3 

Ungarn 10,0 3,6 10,6 4,4 

Q: Eurostat, Arbeitskostenerhebung 2016, Arbeitskostenindex (2020), WIFO-Berechnungen. – Ohne Auszubildende. - 
1) Gesamtwirtschaft als Industrie, Baugewerbe und Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung und 

Sozialversicherung. – 2) Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren. 

Um Ansatzpunkte für handlungspolitische Maßnahmen bestimmen zu können, ist es erforder-

lich, die Struktur der Arbeitskosten zu beleuchten, insbesondere in Hinblick auf die Höhe und 

Aufteilung der indirekten Kosten (Übersicht 5). In Österreich belaufen sich die indirekten Arbeits-

kosten anteilig auf 26,6% der Arbeitskosten insgesamt. Diese Quote ist im internationalen Ver-

gleich hoch, sie liegt um knapp 3 Prozentpunkte über dem EU-Durchschnitt und wird im hier 

untersuchten Ländersample nur von Italien übertroffen. Ungarn, das osteuropäische Land in 

dieser Gruppe, weist einen deutlich niedrigeren Wert auf. Finnland, wo Sozialversicherungsbei-

träge für die Finanzierung des Sozialstaats eine geringere Bedeutung haben als in Österreich, 

liegen mit einem indirekten Kostenanteil von etwa 20% ebenfalls am unteren Ende des hier 

betrachteten Spektrums. Die beiden restlichen Länder Deutschland und Belgien befinden sich 

in einer Bandbreite zwischen 22,2% und 23,2% nahe am europäischen Durchschnittswert. 

Übersicht 5: Struktur der Arbeitskosten in der Gesamtwirtschaft1), internationaler Vergleich 

 

Direkte2) 

Kosten 

Indirekte3) 

Kosten 

Struktur der indirekten3) Kosten 

 

  Tatsäch-

liche SV- 

Beiträge 

Unterstellte 

SV-Beiträge  

Steuern und 

Abgaben 

Sonstige 

Aufwen-

dungen4) 

Zu- 

schüsse5) 

 In % In % In % der indirekten Arbeitskosten 

 2019 2016 

Österreich 73,4 26,6 76,2 14,1 8,3 3,2 (1,8) 

EU-15 75,9 24,1 80,0 13,5 2,5 6,4 (2,4) 

EU-28 76,3 23,7 80,5 13,1 2,4 6,3 (2,3) 

Deutschland 77,9 22,1 73,0 23,5 0,2 3,9 (0,6) 

Belgien 76,9 23,1 105,0 5,7 0,2 1,4 (12,3) 

Finnland 79,8 20,2 86,4 7,8 - 6,7 (0,9) 

Italien 71,3 28,7 89,9 8,6 0,0 1,7 (0,2) 

Ungarn 80,7 19,3 80,0 6,7 2,0 12,0 (0,8) 

Q: Eurostat (2020), Arbeitskostenerhebung, Statistik Austria. Für die Struktur der indirekten Kosten beziehen sich die jüngs-

ten verfügbaren Daten auf das Jahr 2016. - 1) Gesamtwirtschaft als: Industrie, Baugewerbe und Dienstleistungen (ohne 

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung). - 2) Direkte Kosten umfassen die Löhne und Gehälter. - 
3) Indirekte Kosten umfassen die Sozialbeiträge und andere vom Arbeitgeber gezahlte Arbeitskosten. - 4) Sonstige Auf-

wendungen beinhalten Sozialbeiträge für Auszubildende, Kosten für Aus- und Weiterbildung sowie sonstige Aufwen-

dungen. - 5) Zuschüsse (Subventionen) werden abgezogen. 
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Die indirekten Arbeitskosten setzen sich vorwiegend aus den Arbeitgeber-Sozialbeiträgen zu-

züglich der Steuern auf die Lohnsumme zusammen, darüber hinaus werden auch Kosten für 

die Entgeltfortzahlung im Krankenstand und andere Aufwendungen (z. B. Kosten für Weiterbil-

dung) zu den indirekten Kosten gerechnet (siehe Textkasten). Übersicht 5 zeigt neben der Ge-

samtaufteilung in direkte und indirekte Arbeitskosten auch die feingliedrige Struktur der Arbeits-

kosten, mit den Anteilen der unterschiedlichen Komponenten an den indirekten Kosten. Diese 

detaillierte Information ist allerdings nur für das Jahr 2016 verfügbar, weshalb die Gesamtanteile 

der direkten und indirekten Kosten, die hier im aktuellsten verfügbaren Wert aus dem Jahr 2019 

abgebildet sind, nicht ganz zu den Detailwerten passen.  

Die Komponenten der indirekten Arbeitskosten 

Die wichtigsten Bestandteile der indirekten Arbeitskosten sind die tatsächlichen und die un-

terstellten Sozialbeiträge der Arbeitgeber sowie die Steuern, die Kosten für Aus- und Weiter-

bildung und die sonstigen Aufwendungen (siehe Anhang 2). Zu den unterstellten Sozialbei-

trägen (D.122) zählen garantierte Lohn- und Gehaltsfortzahlungen im Krankheitsfall sowie 

Barzuwendungen sozialer Art, betriebliche und außerbetriebliche Belegschaftseinrichtungen 

und garantierte Lohn- und Gehaltsfortzahlung bei Kurzarbeit. In Österreich werden auch die 

Zahlungen an aus dem Unternehmen ausscheidende Arbeitskräfte ("Abfertigung alt") unter 

diesem Punkt erfasst (D.1223). Die Beiträge an betriebliche Vorsorgekassen ("Abfertigung 

neu") fallen dagegen unter die gesetzlichen Beiträge zur Sozialversicherung (D.1211) und 

sind somit Teil der tatsächlichen Sozialbeiträge (D.121). Die tatsächlichen Sozialbeiträge um-

fassen neben den gesetzlichen auch die tariflichen, vertraglichen und freiwilligen Aufwen-

dungen für die Sozialversicherung (D.1212), dazu zählen beispielsweise die Beiträge zu be-

trieblichen Pensionskassen. Unter Steuern und Abgaben (D.4) werden in Österreich die Kom-

munalsteuer, die U-Bahn-Steuer sowie die Grundumlage und Ausgleichstaxen erfasst. Der 

Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) sowie der Dienstgeberzu-

schlag werden allerdings zu den gesetzlichen Arbeitgeber-Sozialbeiträgen gezählt.6) Die 

sonstigen Aufwendungen (D.3) beinhalten unter anderem die Kosten für Arbeits- und Schutz-

kleidung sowie die Einstellungskosten.  

Q: Statistik Austria, 2019. 

Abschließend ist bezüglich der Arbeitskosten darauf hinzuweisen, dass für bestimmte Beschäf-

tigungsformen mitunter sozialrechtliche Sonderregelungen gelten und somit die indirekten Ar-

beitskosten deutlich von den hier beschriebenen abweichen können. Das betrifft Formen von 

saisonaler Beschäftigung und kurzfristiger, gelegentlicher Arbeit, für die in einigen europäischen 

Ländern reduzierte oder pauschalierte Dienstgeberabgaben verrechnet werden können 

(siehe nachfolgenden Textkasten). Diese Sonderregelungen betreffen zwar nur kleine Beschäf-

tigtengruppen, können aber für Teilbereiche der Wirtschaft, insbesondere für die Landwirt-

schaft und den Tourismus, eine größere Bedeutung einnehmen. 

                                                      

6)  Die Einstufung dieser Beiträge als "Sozialbeiträge" erfolgt auf Basis der europäischen Klassifizierung der Arbeitskosten-

komponenten, obwohl diesen Beiträgen keine auf das Versicherungsprinzip basierenden Leistungen gegenüberste-

hen. Das gilt insbesondere für den FLAF, der Familienleistungen für die gesamte Gesellschaft finanziert und weder hin-

sichtlich Anspruchsbegründung noch hinsichtlich Anspruchshöhe an das Beschäftigungsverhältnis gebunden ist.  
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Sonderregelungen für Dienstgeberbeiträge bei saisonaler Arbeit und Gelegen-

heitsarbeit 

In einigen europäischen Ländern können für saisonale oder kurzfristige Tätigkeiten Sonderre-

gelungen in Bezug auf die Dienstgeberbeiträge in Anspruch genommen werden. Unter den 

hier näher betrachteten Ländern besitzen beispielsweise Deutschland, Italien und Belgien 

solche Regelungen. 

In Deutschland fallen für Saisonarbeitskräfte unter bestimmten Voraussetzungen keine Kran-

ken-, Renten-, Arbeitslosen- sowie Pflegeversicherungsbeiträge an. Dazu muss die Tätigkeit, 

sofern das Monatsentgelt 450 Euro übersteigt, "nicht berufsmäßig" und nur für einen be-

schränkten Zeitraum ausgeübt werden. Bisher war die Dauer auf maximal 3 Monate bzw. 70 

Kalendertage beschränkt. Aufgrund der COVID-19-bedingten erschwerten Einreisemöglich-

keiten wurde die Maximaldauer zwischen 1.3.2020 und 31.10.2020 auf fünf Monate bzw. 115 

Kalendertage erweitert.  

In Belgien bestehen in der Landwirtschaft und im Gartenbau begünstigte pauschale Abga-

bevorschriften für Gelegenheitsarbeiter/innen, die sich auf einen fiktiven Tageslohn bezie-

hen, unabhängig von der Zahl der geleisteten Arbeitsstunden und der tatsächlichen Entloh-

nung. Die maximale Beschäftigungsdauer, die sich auf die effektiv gearbeiteten Tage (da-

her ohne Einrechnung von Urlaubstagen) bezieht, unterscheidet sich je nach Bereich. Im 

Gartenbau können Arbeitgeber die Pauschalregelung für Beschäftigte bis zu einer maxima-

len Beschäftigungsdauer von 65 effektiven Tagen im Jahr in Anspruch nehmen, in der Land-

wirtschaft von 30 Tagen, für Teilbereiche gelten z. T. davon abweichende maximale Dauern.  

In Italien können bei saisonaler Arbeit und Gelegenheitsarbeit Voucher eingesetzt werden, 

mit denen Arbeitnehmer/innen entlohnt und gleichzeitig pauschalierte Dienstgeberbeiträge 

abgeführt werden. Das Voucher-System wurde in Italien erstmals 2003 eingeführt, in den fol-

genden Jahren durch sukzessive Liberalisierungen stark ausgebaut und 2017 zunächst ab-

geschafft und dann in einer viel restriktiveren Form wieder eingeführt. Das derzeitige System 

ist bezüglich des Personenkreises der Beschäftigten, der Höchstverdienstgrenzen sowie der 

Arbeitgeberkategorien stark reglementiert. Die Regelung kann nur im Haushaltskontext in 

Anspruch genommen werden (für Haushalts- und Pflegedienste oder Nachhilfe) oder von 

kleinen Unternehmen mit maximal fünf Mitarbeiter/innen. Ausnahmen dazu bestehen in der 

Landwirtschaft für Pensionist/innen, Studierende bis 25 Jahre, Arbeitslose oder anderweitig 

Unterstützte und für Sportvereine. 

Q: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft Deutschland, 2020A; 2020B; Soziale Sicherung Belgien, 2020; 

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), 2020; HGV Hotelier- und Gastwirteverband Italiens, 2020.  

4.2 Lohnstückkosten 

Die Betrachtung der Arbeitskosten und der Vergleich zwischen europäischen Ländern ermög-

licht keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Die Lohn- 

bzw. Arbeitskosten sind zwar, zusammen mit anderen Faktoren wie die Preise für Energie und 

Rohstoffe, die Kapitalkosten sowie die Steuern und Abgaben, eine wichtige betriebliche Kos-

tengröße. Sie sind aber für sich genommen kein geeigneter Indikator der preislichen Wettbe-

werbsfähigkeit, weil sie die Produktivität der Arbeit nicht berücksichtigen. Aus diesem Grund 

werden bei internationalen Vergleichen der Wettbewerbsfähigkeit nicht die Arbeitskosten, son-

dern die Lohnstückkosten (in der Warenherstellung und/oder in der Gesamtwirtschaft) heran-

gezogen. Die Entwicklung der Lohnstückkosten (Arbeitskosten je produzierte Einheit) setzt also 
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die Veränderung der Arbeitskosten mit der Produktivitätsentwicklung in Bezug. Auch die Lohn-

stückkosten sind nur ein partielles Maß der internationalen Wettbewerbsfähigkeit eines Sektors 

oder gar einer gesamten Volkswirtschaft, da sie nur die preisliche (bzw. genauer genommen 

lohnbezogene) Dimension der Wettbewerbsfähigkeit abbilden. Vor allem neuere Forschungs-

ergebnisse zeigen, dass andere Faktoren, wie Technologie und Organisationsstrukturen, eine 

entscheidende Rolle für die Entwicklung der Exporte und Marktanteile haben, Veränderungen 

der Lohnstückkosten dagegen nur eine begrenzte Erklärungskraft besitzen (Chen et al., 2013; 

Dosi et al., 2015). Die Betrachtung der Lohnstückkosten ermöglicht aber dennoch eine Einord-

nung der Arbeitskosten vor dem Hintergrund der Produktivitätsunterschiede, die zwischen den 

Ländern bestehen. 

Übersicht 6 zeigt die Lohnstückkosten in einer absoluten Betrachtung, d. h. ihr Niveau im Ver-

hältnis zu Österreich im Jahr 2019. Um Wechselkursrelationen und deren Schwankungen über 

die Zeit zu berücksichtigen, die für die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Exporte eines Lan-

des neben den Arbeitskosten und der Produktivität ebenfalls von Bedeutung sind, sind die 

Lohnstückkosten hier in einheitlicher Währung dargestellt (aus österreichischer Sicht in Euro). 

Übersicht 6: Höhe und Entwicklung der Lohnstückkosten, internationaler Vergleich 

In einheitlicher Währung (€) 

 Gesamtwirtschaft Warenherstellung 

 
2019 

Ø Ver. 

2009/2019 
2019 

Ø Ver. 

2009/2019 

 AT=100 In % AT=100 In % 

Österreich 100,0 +1,7 100,0 -0,1 

EU-15 98,4 +1,1 103,9 -0,2 

EU-28 98,0 +1,1 102,8 -0,1 

Deutschland 103,5 +1,7 115,9 -0,2 

Belgien 104,0 +1,1 107,1 +0,3 

Finnland 91,7 +0,8 90,1 -0,7 

Italien 92,3 +0,8 109,8 -0,4 

Ungarn 82,1 +1,1 92,8 +2,0 

Q: Eurostat (2020), WIFO-Berechnungen. Höhe der Lohnstückkosten: Berechnung aus Absolutwerten des Quotienten 

aus Bruttoentgelten pro Kopf (unselbständig Beschäftigte) und nominellem BIP (bzw. nomineller Bruttowertschöpfung) 

pro Kopf (Erwerbstätige). Veränderung der Lohnstückkosten: Quotient aus Bruttoentgelten pro Kopf (unselbständig 

Beschäftigte) und BIP real (bzw. reale Bruttowertschöpfung) pro Kopf (Erwerbstätige). Berechnung in €. 

Erwartungsgemäß besteht zwischen den Arbeitskosten und der Produktivität in den einzelnen 

Ländern ein sehr starker Zusammenhang, der in Abbildung 1 gut erkennbar ist.  
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Abbildung 1: Gegenüberstellung der Arbeitskosten und der Produktivität  

Gesamtwirtschaft, in einheitlicher Währung (€), AT=100, 2019 

 

Q: Eurostat (2020), WIFO-Berechnungen. Höhe der Arbeitskosten: Absolutwerte der Bruttoentgelte pro Kopf (unselb-

ständig Beschäftigte). Höhe der Produktivität: Absolutwerte des nominellen BIP pro Kopf (Erwerbstätige). 

 

5 Bisherige Erkenntnisse zu den Auswirkungen von (Senkungen der) 

Lohnnebenkosten 

5.1 Theoretische Zusammenhänge 

5.1.1 Auswirkungen von (Senkungen der) Lohnnebenkosten auf Beschäftigung und 

Arbeitslosigkeit 

Von den Unternehmen zu entrichtende Abgaben auf Arbeit erhöhen die gesamten Lohnkos-

ten und reduzieren so theoretisch grundsätzlich die Arbeitsnachfrage und damit die Beschäfti-

gung. Die Frage, ob und in welchem Ausmaß Abgaben auf Arbeit einen Einfluss auf die Ar-

beitslosigkeit haben, ist theoretisch weniger eindeutig. Auf einem Arbeitsmarkt mit vollständi-

gem Wettbewerb hätten Abgaben auf Arbeit gemäß den meisten theoretischen Modellen 

keinen direkten Effekt auf die Arbeitslosigkeit (vgl. z. B. Bovenberg, 2006; Nickell – Layard, 1999; 

Pissarides, 1998), weil durch entsprechende Reallohnanpassungen ein neues Marktgleichge-

wicht erreicht werden würde. So würde etwa eine Erhöhung der Dienstgeberbeiträge die ge-

samten Lohnkosten erhöhen und so die Arbeitsnachfrage reduzieren. Das resultierende Über-

angebot an Arbeit würde ein Sinken des Reallohns bewirken, was wiederum das Arbeitsange-

bot dämpfen würde, bis es wieder zu einem Marktausgleich kommt. Die Beschäftigung würde 

sinken, aber es entstünde keine "unfreiwillige" Arbeitslosigkeit.  

In der Praxis können Anpassungsprobleme jedoch sehr wohl friktionelle oder Such-Arbeitslosig-

keit verursachen; auch durch kurzfristige Lohnrigiditäten entstünde Arbeitslosigkeit. Rigiditäten 
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auf dem Arbeitsmarkt können auch langfristig zu Arbeitslosigkeit führen, wenn sie langfristig den 

Reallohn auf einem Niveau oberhalb des gleichgewichtigen Reallohns halten (vgl. z. B. Picard 

– Toulemonde, 2001; Econpubblica, 2011). Diese Starrheiten können durch verschiedene insti-

tutionelle Gegebenheiten auf dem Arbeitsmarkt, die breitere soziale Ziele verfolgen, verursacht 

werden. Sie reichen von Arbeitsmarktregulierungen über Arbeitslosenleistungen und Lohnset-

zungsinstitutionen (einschließlich des gewerkschaftlichen Organisationsgrades und Mindest-

lohnregelungen) bis hin zu Abgaben auf Arbeit. Da diese institutionellen Regelungen sich in 

den einzelnen Ländern stark voneinander unterscheiden, ist der Effekt von Abgaben auf Arbeit 

länderspezifisch vermutlich sehr unterschiedlich. 

Wie effektiv kurzfristige Senkungen von Dienstgeberbeiträgen in Hinblick auf die Schaffung von 

Beschäftigung sind, hängt von der Inzidenz (von Veränderungen) der Dienstgeberbeiträge ab. 

Theoretisch wird erwartet, dass die Inzidenz von Abgaben auf Arbeit und somit auch von 

Dienstgeberbeiträgen letztlich bei den Beschäftigten liegt, dass also Veränderungen der 

Dienstgeberbeiträge voll auf die Beschäftigten überwälzt werden und sich in veränderten Net-

tolöhnen niederschlagen (Stiglitz – Schönfelder, 2000). Da in diesem Fall die Bruttolohnkosten 

der Unternehmen unverändert bleiben, ändert sich auch die Beschäftigung nicht (Fullerton – 

Metcalf, 2002). Je weniger Senkungen von arbeitgeberseitigen Abgaben auf Arbeit auf die 

Arbeitnehmer/innen in Form von steigenden Löhnen überwälzt werden, desto erfolgverspre-

chender sind sie in Hinblick auf ihre beschäftigungspolitische Effektivität. Der Überwälzungsgrad 

ist umso höher, je elastischer die Arbeitsnachfrage und je unelastischer das Arbeitsangebot ist 

(Borjas, 2013). Vor diesem Hintergrund ist gemäß der sogenannten Irrelevanzhypothese die for-

male Inzidenz von Abgaben auf Arbeit, also ob sie von Arbeitgebern oder Arbeitnehmer/innen 

entrichtet werden müssen, nicht von Belang für die effektive Inzidenz: Diese wird unabhängig 

von der formalen Inzidenz von den relativen Elastizitäten von Arbeitsangebot und -nachfrage 

bestimmt (Stiglitz – Schönfelder, 2000). 

Ein relativ elastisches Arbeitsangebot, kombiniert mit einer hohen Arbeitslosenrate, sollte den 

Druck auf Lohnerhöhungen in Folge einer durch die Senkung der Dienstgeberabgaben gestie-

genen Arbeitsnachfrage begrenzen, was wiederum die beschäftigungspolitische Effektivität 

reduzierter arbeitgeberseitiger Abgaben auf Arbeit erhöhen sollte (Eurofound, 2017). 

5.1.2 Auswirkungen auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit 

In den letzten beiden Jahrzehnten wurde auch die Wirkung von Senkungen der Abgabenbe-

lasung auf Arbeit auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit verstärkt diskutiert. Das Konzept 

der "fiskalischen Abwertung" (fiscal devaluation) fungiert als eine Art Substitut für eine Wäh-

rungsabwertung (Econpubblica, 2011; CPB, 2013): Eine Reduktion dienstgeberbezogener Ab-

gaben auf Arbeit senkt Kosten und Preise für im Inland produzierte Güter, während eine Erhö-

hung der Mehrwertsteuer die Konsumentenpreise für vorwiegend nicht handelbare und impor-

tierte Güter betrifft.7) Ein Vorteil einer solchen fiskalischen Abwertung im Euroraum ist, dass sie 

unilateral ohne Zustimmung der übrigen Euroländer umgesetzt werden kann (Bernoth et al., 

2014). 

                                                      

7)  Vgl. für eine theoretische Fundierung dieses Konzepts Farhi et al. (2011). 
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Ein Abtausch zwischen höherer Mehrwertsteuer und geringeren Abgaben auf Arbeit für Unter-

nehmen ist äquivalent zu einer Abwertung des nominellen Wechselkurses und stärkt somit die 

internationale Wettbewerbsfähigkeit einheimischer Unternehmen; Exporte, BIP und Beschäfti-

gung steigen (Puglisi, 2014). Allerdings kann solch ein Effekt nur kurzfristig und damit temporär 

wirken, da längerfristig die Löhne und damit auch die Preise von Exporten und nicht handelba-

ren Gütern steigen werden: Es sei denn, es gelingt, den Anstieg von nominellen Löhnen und 

Preisen zu begrenzen, was aber wiederum unerwünschte verteilungspolitische Konsequenzen 

nach sich ziehen und auf politische Widerstände stoßen könnte (Econpubblica, 2011). Abhän-

gig von der herrschenden konjunkturellen Situation kann jedoch auch ein solcher nur vorüber-

gehender Effekt durchaus positive Effekte haben, wenn er nämlich als Stimulus dazu beträgt, 

eine Rezession rascher zu überwinden. Wird ein Teil der gesunkenen dienstgeberseitigen Abga-

ben in Form von steigenden Nettolöhnen an die Arbeitnehmer/innen überwälzt, steigt die Kauf-

kraft und damit potentiell die Konsumnachfrage, mit entsprechenden konjunkturstimulieren-

den Wirkungen (Econpubblica, 2011). CPB et al. (2013) argumentieren, dass auch ein nur vo-

rübergehend wirksamer Effekt einer fiskalischen Abwertung hilfreich sein kann, um Anpassungs-

prozesse auf durch Starrheiten gekennzeichneten Arbeitsmärkten zu beschleunigen. 

5.2 Empirische Befunde 

Der Einfluss von Abgaben auf Arbeit auf Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage ist seit etwa 

zwei Jahrzehnten Gegenstand empirischer Untersuchungen. Hohe Abgaben auf Arbeit kön-

nen das Arbeitsangebot ebenso wie die Arbeitsnachfrage dämpfen (Goudswaard - Caminada, 

2016). Negative Effekte von arbeitnehmer/innenseitigen Abgaben auf das Arbeitsangebot, de-

nen sich die Mehrzahl der existierenden empirischen Analysen widmet, betreffen vor allem spe-

zielle demographische Gruppen, wie Niedrigeinkommensbezieher/innen, ältere Arbeitneh-

mer/innen, mobile Hocheinkommensbezieher/innen und Zweitverdiener/innen.8) Auf sie wird 

im Rahmen dieser Studie, mit ihrem Fokus auf arbeitgeberbezogene Abgaben auf Arbeit, nicht 

weiter eingegangen.  

Die Frage, ob und in welchem Ausmaß Abgaben auf die Arbeit und insbesondere solche, die 

von den Unternehmen zu leisten sind, die Beschäftigung beeinflussen, ist empirisch umstritten 

(Eurofound, 2017). Die empirische Evidenz bezüglich der Effekte arbeitgeberseitiger Abgaben 

auf die Arbeitsnachfrage ist wesentlich weniger umfangreich als jene zu den Effekten von ar-

beitnehmer/innenseitigen Abgaben auf das Arbeitsangebot. Grundsätzlich weisen empirische 

Studien darauf hin, dass negative Wirkungen hoher Abgaben auf Arbeit bzw. hoher Arbeitskos-

ten auf die Arbeitsnachfrage vor allem für bestimmte Arbeitsmarktgruppen (etwa geringquali-

fizierte Arbeitnehmer/innen, ältere oder langzeitarbeitslose Arbeitnehmer/innen, deren Fertig-

keiten sich entwerten, oder jüngere Arbeitnehmer/innen, die noch nicht viel Arbeitserfahrung 

sammeln konnten), relevant sind (OECD, 2011; Eurofound; 2017): Diese Gruppen könnten we-

gen hoher Dienstgeberbeiträge, großzügiger Mindestlohnregelungen oder einer Kombination 

aus beiden vom Arbeitsmarkt verdrängt werden.  

                                                      

8)  Vgl. für einen Überblick über empirische Studien zum Einfluss des Abgabensystems auf das Arbeitsangebot Schrat-

zenstaller – Dellinger (2018). 
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5.2.1 Zur Elastizität der Arbeitsnachfrage 

Inzwischen gibt es eine Reihe von empirischen Schätzungen der Arbeitsangebots- und Arbeits-

nachfrageelastizität, d. h. zur Reaktion von Nachfrage und Angebot auf Änderungen der 

Preise (Brutto- und Nettolöhne) am Arbeitsmarkt.9) Bei aller durch unterschiedliche Methoden, 

Datengrundlagen, untersuchte Zeiträume und Länder(gruppen) sowie untersuchte Populatio-

nen bedingten Heterogenität der Ergebnisse legen diese Schätzungen nahe, dass generell die 

Arbeitsnachfrage auf die Abgabenbelastung empfindlicher reagiert als das Arbeitsangebot; 

wobei jeweils Unterschiede je nach Qualifikation, Alter, Geschlecht, Branchen, Einkommens-

gruppen etc. durchaus gegeben sind (Bach et al., 2016).  

Laut empirischen OECD-Analysen (OECD, 2009A) ist die Elastizität der Arbeitsnachfrage jeden-

falls hoch genug, um für einen signifikanten Einfluss temporärer Senkungen von Dienstgeber-

beiträgen auf die Beschäftigung zu sorgen. Eine dauerhafte Senkung der Dienstgeberbeiträge 

wird längerfristig allerdings eher in einer Erhöhung der Reallöhne als einer höheren Beschäfti-

gung resultieren. Auch eine Literaturstudie sowie eine Meta-Analyse von Eurofound (2017) zei-

gen zwar positive, aber relativ begrenzte Beschäftigungseffekte einer Reduktion der arbeitge-

berseitigen Abgaben auf Arbeit. Daher bieten sich Senkungen der Dienstgeberbeiträge vor 

allem als Maßnahme zur Abfederung einer Rezession an, um kurzfristig die Arbeitsnachfrage zu 

stützen (Eurofound, 2017). Längerfristig werden sie eher das Arbeitsangebot – durch den Real-

lohneffekt – erhöhen und somit etwaige arbeitsangebotsseitige Beschränkungen für die Erhö-

hung des langfristigen Outputs abmildern. Allerdings findet die Meta-Analyse von Lichter et al. 

(2015) auch, dass die Elastizität der Arbeitsnachfrage im Zeitablauf gestiegen ist, mithin die Ef-

fektivität einer Senkung der arbeitgeberseitigen Abgaben auf Arbeit als beschäftigungspoliti-

sches Instrument zunehmen sollte. 

5.2.2 Zur Inzidenz von Arbeitgeberabgaben 

Die empirisch festgestellte generell höhere Elastizität der Arbeitsnachfrage im Vergleich zum 

Arbeitsangebot legt nahe, dass der größere Teil der effektiven Inzidenz auf die Arbeitneh-

mer/innen fällt (Vermeend et al., 2008). 

Neuere empirische Analysen bestätigen, dass Abgaben auf Arbeit, die formal von den Unter-

nehmen getragen werden, teilweise auf das Lohnniveau überwälzt werden, was wiederum 

(moderate und vor allem kurzfristige) Beschäftigungseffekte von Abgabensenkungen in Aus-

sicht stellt. So zeigen etwa Saez et al. (2012) für Griechenland sowie Kugler – Kugler (2008) für 

Kolumbien, dass die Unternehmen steigende Abgaben auf Arbeit kurz- und langfristig teilweise 

überwälzen können. Für Argentinien finden Cruces et al. (2010), dass Variationen in arbeitge-

berseitigen Abgaben auf Arbeit zum Teil über veränderte Nettolöhne überwälzt werden. Zu 

einem ähnlichen Ergebnis kommen die Studien von Korkeamäki – Uusitalo (2009) und Korkea-

mäki (2011), die regionale, zeitlich befristete Senkungen von lohnbezogenen Abgaben in Finn-

land untersuchen: Sie finden eine teilweise Überwälzung in Form von höheren Löhnen und da-

mit begrenzte Beschäftigungseffekte. Eine empirische Analyse der lokal differenzierten Dienst-

                                                      

9)  Vgl. etwa Bargain – Peichl (2013) oder Bargain et al. (2014) für Überblicksartikel zu Höhe und Entwicklung der Arbeits-

angebotselastizität in einer Reihe von Industrieländern sowie Peichl – Siegloch (2012) oder Lichter et al. (2015) für eine 

Zusammenfassung von Studien, die die Elastizität der Arbeitsnachfrage schätzen. 
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geberbeiträge in Norwegen von Ku et al. (i. E.) zeigt ebenfalls, dass eine Erhöhung des Abga-

bensatzes um 1 Prozentpunkt die Löhne auf dem lokalen Arbeitsmarkt um 0,46% senkt, mithin 

zur Hälfte auf die Arbeitnehmer/innen überwälzt werden kann. Dass eine volle Überwälzung 

nicht möglich ist, führen die Autor/innen auf Lohnrigiditäten zurück, die auf einem relativ hohen 

gewerkschaftlichen Organisationsgrad sowie kollektiven Lohnverhandlungssystemen beruhen. 

Zudem kommt die Analyse zu dem Ergebnis, dass ein einprozentiger Anstieg des Abgabensat-

zes die lokale Beschäftigung um 1,37% reduziert. Die Ergebnisse legen nahe, dass Senkungen 

der Dienstgeberbeiträge durchaus die Beschäftigung erhöhen können: und dies umso effekti-

ver, wenn aufgrund von institutionell bedingten Lohnrigiditäten Änderungen der Dienstgeber-

beiträge nicht vollständig auf die Arbeitnehmer/innen überwälzt werden. 

Eine Meta-Analyse von Melguizo – González-Páramo (2013) auf Basis von 52 empirischen Stu-

dien findet, dass im Durchschnitt zwei Drittel der Abgaben auf Arbeit von den Beschäftigten in 

Form geringerer Löhne getragen wird, ein Drittel entfällt somit auf die Arbeitgeber und erhöht 

entsprechend die Arbeitskosten. Allerdings liegen die Ergebnisse der einzelnen Studien in einer 

sehr weiten Bandbreite, ähnlich wie im Literaturüberblick von CPB et al. (2015). Zudem zeigt 

sich, dass der Anteil der Abgabenlast, der auf die Beschäftigten entfällt, kurzfristig geringer ist 

als langfristig, die kurzfristige Inzidenz also geringer ist als die langfristige. Der Überblick über eine 

Reihe von empirischen Studien von CPB et al. (2015) legt darüber hinaus nahe, dass die Inzidenz 

stark durch Arbeitsmarktinstitutionen – und hier insbesondere durch das Lohnverhandlungsre-

gime – beeinflusst wird. Ooghe et al. (2003) zeigen, dass der Überwälzungsgrad von Sozialver-

sicherungsbeiträgen, denen ein Anspruch auf Gegenleistungen gegenübersteht, auf Arbeit-

nehmer/innen geringer ist als von arbeitsbezogenen zweckungebundenen Steuern. Gouds-

waard – Caminada (2016) weisen schließlich darauf hin, dass empirische Analysen, die Mikro-

daten verwenden, im Vergleich zu Studien, die auf stärker aggregierten Daten basieren, ge-

nerell zu dem Ergebnis kommen, dass ein größerer Teil der Abgaben auf Arbeit von den Unter-

nehmen getragen wird. 

5.2.3 Zu den Beschäftigungseffekten von (Senkungen der) Abgaben auf die Arbeit 

Die empirischen Befunde bezüglich der Frage, ob und in welchem Ausmaß Abgaben auf Ar-

beit einen Einfluss auf die Arbeitslosigkeit haben, sind gemischt. Guichard – Rusticelli (2010) fin-

den in einer die OECD-Länder umfassenden empirischen Analyse keinen signifikanten Einfluss 

des Tax wedge auf die langfristige Arbeitslosigkeit. Bauer – Riphahn (2002) zeigen mithilfe ver-

schiedener Simulationen für Deutschland, dass die Beschäftigungseffekte von Abgaben auf 

Arbeit für Unternehmen gering sind. Die Autor/innen schließen daraus, dass eine Senkung der 

Dienstgeberbeiträge um einige Prozentpunkte bei gleichzeitiger entsprechender Kürzung der 

Sozialleistungen Beschäftigungsprobleme nicht lösen können; vielmehr sei ein breiterer Katalog 

von beschäftigungsfördernden Instrumenten und Maßnahmen erforderlich. Auch die Untersu-

chung von Econpubblica (2011) kommt zu dem Schluss, dass die Steuerpolitik nur einen gerin-

gen Einfluss auf die Beschäftigung haben kann. Generell seien gezielte Senkungen (arbeitge-

berseitiger) Abgaben auf Arbeit für bestimmte Gruppen von Arbeitnehmer/innen (z. B. gering-

qualifizierte, ältere oder weibliche Arbeitnehmer/innen) gegenüber allgemeinen Reduktionen 

vorzuziehen, da sie effektiver und kosteneffizienter seien. Solche auf bestimmte Zielgruppen 

zielende Entlastungsmaßnahmen stellen sich auch in Simulationen der Europäischen Kommis-
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sion (European Commission, 2014), die eine Senkung der Dienstgeberbeiträge für jüngere, äl-

tere und geringqualifizierte Arbeitnehmer/innen analysieren, als beschäftigungspolitisch effek-

tiverer Ansatz heraus. Der Literaturüberblick sowie die Meta-Analyse in Eurofound (2017) finden 

ebenso, dass gezielte Senkungen der arbeitgeberseitigen Abgaben auf Arbeit beschäftigungs-

politisch am effektivsten sind. Die Meta-Analyse von Lichter et al. (2015) identifiziert als Grup-

pen, bezüglich derer die Arbeitsnachfrage besonders elastisch ist, geringqualifizierte Arbeit-

nehmer/innen und atypisch Beschäftigte, während keine signifikanten genderspezifischen Un-

terschiede zu identifizieren sind. 

Saez et al. (2019) finden, dass die ursprünglich permanente Senkung der Dienstgeberbeiträge 

für junge Arbeitnehmer/innen in Schweden, die in den Jahren 2007 bis 2009 implementiert 

wurde, die Bruttolohnkosten der Unternehmen entsprechend reduzierte und die Beschäftigung 

erhöhte, und schließen daraus, dass gezielte Senkungen der arbeitgeberseitigen arbeitsbezo-

genen Abgaben eine effektive Maßnahme zur Bekämpfung ineffizient hoher Arbeitslosigkeit 

sein können. Die Autoren weisen darauf hin, dass die hohe Wirksamkeit der schwedischen Maß-

nahme ihrer spezifischen Ausgestaltung geschuldet sein dürfte: So handle es sich um eine um-

fangreiche und permanente Senkung, die zudem für alle (und nicht z. B. nur für neu einge-

stellte) Angehörige der Zielgruppe der jungen Arbeitnehmer/innen gewährt worden sei. In einer 

früheren empirischen Analyse dieser Maßnahme findet Skedinger (2014) nur moderate Be-

schäftigungseffekte und kommt zu dem Ergebnis, dass die Maßnahme wenig kosteneffizient 

sei. 

Um die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung der strukturellen Arbeitslosigkeit zu vermeiden und 

den Einfluss der Krise von 2008 kurzfristig abzufedern, haben eine Reihe von OECD-Ländern im 

Gefolge der Krise vorübergehende abgabenbezogene Maßnahmen eingeführt, um die Ar-

beitsnachfrage zu fördern (OECD, 2011). Am häufigsten (in 14 OECD-Ländern) wurden Dienst-

geberbeiträge gesenkt. Einige Länder wandten die Senkungen auf sämtliche Gruppen von 

Arbeitnehmer/innen an (z. B. Deutschland, Japan oder Mexiko), in anderen Ländern zielten sie 

auf bestimmte Gruppen: etwa Geringverdiener/innen (z. B. Belgien, Frankreich und die Tsche-

chische Republik), neu eingestellte junge oder langzeitarbeitslose Arbeitnehmer/innen (z. B. 

Portugal) oder kleine Unternehmen (z. B. Frankreich).10) 

5.2.4 Auswirkungen einer fiskalischen Abwertung 

BIP und Beschäftigung 

Bach et al. (2006) sowie Pestel – Sommer (2017) finden in knappen Überblicken über Makrosi-

mulationsstudien für Deutschland, dass eine Verlagerung der Steuerlast weg von Arbeitsein-

kommen hin zu Konsumsteuern generell mit positiven, wenn auch bescheidenen BIP- und Be-

schäftigungswirkungen verbunden ist. Pestel – Sommer (2017) simulieren die Beschäftigungsef-

fekte einer aufkommensneutralen Reform für Deutschland, die eine Erhöhung des regulären 

Mehrwertsteuersatzes von 19% auf 30% mit einer gleichzeitigen Senkung der Sozialversiche-

rungsbeiträge kombiniert. Danach kommt es zu moderat positiven Effekten auf die Beschäfti-

gung, mit einem Anstieg von weniger als 1% des Arbeitsangebotes. Da aber vor allem jene, die 

                                                      

10)  Vgl. auch Eurofound (2017) für Übersichten über EU-Länder, die zwischen 2009 und 2015 in der Regel zeitlich befris-

tete Reduktionen der Dienstgeberbeiträge (oder Lohnsubventionen) für junge, ältere, langzeitarbeitslose, geringver-

dienende, aus der Elternzeit zurückkehrende oder behinderte Arbeitnehmer/innen gewährten. 
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bereits am Erwerbsprozess beteiligt sind, ihr Arbeitsangebot intensivieren, trägt die Reform zwar 

zu einer Ausweitung der gearbeiteten Stunden bei, allerdings nur wenig zur Steigerung der Er-

werbsquote. Zu einem ähnlichen Schluss kommen Picos-Sánchez – Thomas (2012) in einer Simu-

lationsstudie für 13 europäische OECD-Staaten. Demnach sind von einer Verlagerung der Ab-

gabenlast von Sozialversicherungsabgaben von Geringerverdiener/innen hin zur Umsatzsteuer 

geringe positive Beschäftigungsimpulse zu erwarten. Auch die Makrosimulationsstudien für 

Frankreich, Österreich, Spanien und Italien von CPB et al. (2013) zeigen nur kurzlebige positive 

Wirkungen auf Beschäftigung und BIP; die auf Basis eines allgemeinen Gleichgewichtsmodells 

ermittelten langfristigen Effekte sind bescheiden. Zu ähnlichen Ergebnissen – meist nur vorüber-

gehende positive Effekte auf Außenbeitrag, auch längerfristig positive, aber eher geringe Ef-

fekte auf BIP und Beschäftigung – kommen auch die Überblicke über ökonometrische und mo-

dellbasierte Studien von Koske (2013) und Puglisi (2014). Diese Analysen bestätigen im Wesent-

lichen das Resultat nur moderater positiver makroökonomischer Wirkungen einer fiskalischen 

Abwertung früherer Studien.11) 

Auf der Basis von Simulationen mit einem New Keynesian DSGE-Modell zeigen Attinasi et al. 

(2016) für Österreich, Belgien, Deutschland und Italien, dass eine aufkommensneutrale Substi-

tution von Sozialversicherungsbeiträgen durch Konsumsteuern im Vergleich zu anderen Re-

formoptionen (z. B. eine Gegenfinanzierung der Senkung von Sozialversicherungsbeiträgen 

durch eine Einschränkung öffentlicher Investitionen oder eine Erhöhung von Kapitalsteuern) die 

vergleichsweise größten positiven Effekte auf Beschäftigung sowie weitere zentrale makroöko-

nomische Größen hat. Engler et al. (2014) finden (im Einklang mit der existierenden Literatur)12), 

dass die erwarteten positiven makroökonomischen Effekte bei einer Senkung der Dienstgeber-

beiträge höher sind als bei einer paritätischen Reduktion der Sozialversicherungsbeiträge, was 

die Autoren mit einer entsprechend stärkeren Verbesserung der internationalen Wettbewerbs-

fähigkeit begründen. 

Verteilungswirkungen 

Ein Aspekt, der bezüglich einer dem Konzept der fiskalischen Abwertung folgenden Abgaben-

strukturreform in Form einer Verschiebung von Abgaben auf Arbeit zur Mehrwertsteuer oft prob-

lematisiert wird, sind mögliche unerwünschte regressive Effekte (Attinasi et al., 2016). Es gibt 

allerdings kaum empirische Befunde zu diesem Thema. Mithilfe von Mikrosimulationsanalysen 

zeigen Pestel – Sommer (2017) für Deutschland, dass eine aufkommensneutrale Verschiebung 

der Abgabenlast weg von Sozialversicherungsbeiträgen hin zur Mehrwertsteuer mit moderaten 

Beschäftigungseffekten (durch eine Erhöhung des Arbeitsangebotes) und – anders als durch 

Mehrwertsteuererhöhungen kompensierte Einkommensteuersenkungen – vernachlässigbaren 

unerwünschten Verteilungswirkungen einhergeht. Dabei wurde allerdings eine Senkung der So-

zialversicherungsbeiträge auf Seiten der Arbeitnehmer/innen simuliert. Konkret untersucht die 

Studie zwei hypothetische aufkommensneutrale Reformen: Diese bestehen aus einer Senkung 

erstens der progressiven Einkommensteuer und zweitens der Sozialversicherungsabgaben, die 

genauso wie die Umsatzsteuer einen (zumindest indirekt) regressiven Charakter haben. Diese 

Senkungen werden jeweils durch eine Erhöhung des regulären Mehrwertsteuersatzes von 19% 

                                                      

11)  Vgl. für einen Literaturüberblick CPB et al. (2013). 

12)  Vgl. für einen knappen Überblick über empirische Ergebnisse Attinasi et al. (2016). 
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auf 30% gegenfinanziert. Die Simulationsergebnisse für das erste Szenario zeigen stark regressive 

Verteilungswirkungen, während im zweiten Szenario die regressiven Effekte der Mehrwertsteu-

ererhöhung deutlich geringer sind. Wie stark die Verteilungswirkungen ausfallen und welche 

Einkommensgruppen negativ betroffen sind, hängt allerdings letztlich von der Inzidenz der Ab-

gabenänderung ab. Problematische Verteilungseffekte dieser Art von Reform können auch 

dadurch abgeschwächt werden, dass Personen, die bis dato nicht gearbeitet haben, neu in 

Beschäftigung kommen. Gleichzeitig ist zu bedenken, dass Personen, die nicht im Erwerbsleben 

stehen, wie z. B. Pensionist/innen oder Arbeitssuchende, ebenfalls Kaufkrafteinbußen aufgrund 

der Mehrwertsteuererhöhung hinnehmen müssten, ohne durch eine Senkung der Sozialversi-

cherungsbeiträge kompensiert zu werden. Die Gendereffekte einer fiskalischen Abwertung 

sind ambivalent. Einerseits könnte die Frauenbeschäftigung steigen, andererseits sind Frauen 

wegen ihrer im Durchschnitt höheren Konsumquoten von den negativen Verteilungseffekten 

einer Umsatzsteuererhöhung tendenziell stärker betroffen. Schließlich könnte eine höhere Um-

satzsteuer Eigenproduktion relativ zu Marktkonsum attraktiver erscheinen lassen und Frauen so-

mit in die unbezahlte Arbeit drängen (Picos-Sánchez, 2011; Rogerson, 2009). In ihrer Simulati-

onssstudie zeigen Picos-Sánchez – Thomas (2012) neben geringen positiven Beschäftigungswir-

kungen im Zusammenhang mit der Verschiebung der Finanzierungsstruktur hin zur Umsatzsteuer 

auch unerwünschte Verteilungseffekte. 

Die Mikrosimulationsstudien von CBP et al. (2013) für Österreich, Spanien, Italien und Frankreich 

finden regressive Effekte, wenn die Sozialbeiträge für alle Beschäftigten gesenkt werden, wo-

hingegen gezielte Sozialbeitragssenkungen für Niedrigeinkommensbezieher/innen in Italien 

und Österreich progressiv wirken, nicht aber in Spanien und Frankreich. 

6 Darstellung und Analyse der internationalen Reformbeispiele 

6.1 Deutschland 

6.1.1 Rahmenbedingungen 

Mit einem Anteil von 28,5% am BIP sind die Sozialausgaben in Deutschland etwa gleich hoch 

wie in Österreich. Die beiden Länder weisen auch sonst viele institutionelle und sozialrechtliche 

Gemeinsamkeiten auf. Die Arbeitsbeziehungen sind zu einem hohen Grad durch kollektive In-

teressenverbände und sozialpartnerschaftliche Verhandlungsprozesse geprägt, weshalb die 

Regelung der obligatorischen Sozialleistungen häufig auf komplexe Weise durch Tarifverhand-

lungen zwischen den Sozialpartnern auf betrieblicher, sektoraler und nationaler Ebene artiku-

liert wird. In einer mittel- bis längerfristigen Betrachtung sind zwischen Österreich und Deutsch-

land aber zum Teil auch unterschiedliche wohlfahrtsstaatliche Entwicklungstendenzen be-

obachtbar (Seeleib‐Kaiser, 2016; Wiß, 2018). In Deutschland wurden stärkere liberale Elemente 

eingeführt, wie die Ausweitung bedarfsgeprüfter Leistungen im Zuge der Hartz-IV-Reformen 

und Bemühungen, die zweite Säule im Pensionssystem auszubauen. Gleichzeitig wurden bereits 

früh Schritte gesetzt, um die Lohnnebenkosten zu senken. Diese Entwicklungen haben sich so-

wohl in der Höhe der indirekten Arbeitskosten als auch im Finanzierungsmix der Sozialausgaben 

niedergeschlagen. 
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Die Änderungen im Sozialsystem haben sich, trotz einer insgesamt nach wie vor hohen Sozial-

quote, spürbar auf die Absicherung bestimmter Risiken und Teilgruppen in der Bevölkerung aus-

gewirkt. Die Armutsgefährdungsquote liegt nur knapp unter dem EU-Durchschnittswert (16% vs. 

17,1%) und deutlich über jener in Österreich (obwohl sie z. B. noch 2005 mit 12,2% gegenüber 

12,6% niedriger war als in Österreich). Auffällig ist im Vergleich mit Österreich vor allem die rela-

tive Position der Älteren. In Deutschland führten tiefe Einschnitte in den Pensionsregelungen zu 

einer Senkung der Pensionsbeiträge und trotz demographischer Alterung zu einer vergleichs-

weise günstigen Entwicklung der Pensionsaufwendungen. Der Anteil der Alterssicherung an 

den Sozialschutzausgaben betrug 2000 in Deutschland 32% und war bis 2017 sogar leicht rück-

läufig (31%).13) In Österreich lag der entsprechende Anteil mit 38% bereits zur Jahrtausend-

wende deutlich höher und erhöhte sich bis 2017 weiter auf 43%. Die Kehrseite dieser Kostenent-

wicklung findet sich in den Ersatzraten der Pensionsleistungen wieder. Den Berechnungen der 

OECD zufolge, die fiktive Erwerbsverläufe zur Erreichung der Pensionsansprüche unterstellen, 

betrug die Nettoersatzrate in Österreich zuletzt (2018) fast 90% des letzten Erwerbeinkommens, 

in Deutschland aber nur knapp 52%.14) Die niedrigen Pensionszahlungen schlagen sich auch in 

der Armutsgefährdung der Über-65-Jährigen nieder, die entsprechende Quote lag in Öster-

reich 2018 bei 13,9%, im EU-Durchschnitt bei 16,1% und in Deutschland bei 18,2%.  

Wie aus Übersicht 3 ersichtlich ist, liegt der staatliche, steuerfinanzierte Anteil an den Sozial-

schutzleistungen in Deutschland mit 33,2% etwas niedriger als in Österreich (35,3%), während 

der Anteil der Sozialversicherungsbeiträge entsprechend höher ist. Die Sozialversicherungsbei-

träge der Arbeitgeber spielen für die Finanzierung des Sozialsystems anteilsmäßig allerdings 

eine etwas kleinere Rolle (34,3% gegenüber 36,4% in Österreich), die Beiträge der Arbeitneh-

mer/innen bzw. der geschützten Personen insgesamt mit 23,2% bzw. 30,8% eine deutlich grö-

ßere Rolle als in Österreich (21,5% bzw. 27%). Dieser Unterschied in der Finanzierungsstruktur ist 

das Ergebnis einer längerfristigen Entwicklung. Mitte der 1990-er Jahre lag der Anteil der Arbeit-

geberbeiträge an den Sozialschutzeinnahmen mit 40,2% noch deutlich höher. Er sank in der 

Folge zunächst auf etwa 38% und dann, bis Mitte der 2000-er Jahre, auf etwa 35%. In den Jah-

ren nach der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise erfolgte ein weiterer Rückgang, bis auf 33,4% im 

Jahr 2010, seitdem hat sich der Anteil bei etwa 34% eingependelt. Auch in Österreich war der 

Anteil der Arbeitgeber-Sozialversicherungsbeiträge in diesem Zeitraum rückläufig, allerdings in 

geringerem Ausmaß. 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer/innen zahlen in Deutschland paritätische Beitragssätze für die 

Rentenversicherung und die 1995/1996 eingeführte Pflegeversicherung. Um die Belastung der 

Arbeitgeber zu kompensieren, wurde mit der Einführung der Pflegeversicherung ein bezahlter 

Feiertag gestrichen. Der Beitragssatz wurde im Laufe der Zeit – verbunden mit Leistungsverbes-

serungen – sukzessive erhöht und beträgt seit 2019 3,05% (je 1,525% für Beschäftigte und Arbeit-

geber). Kinderlose Versicherte zahlen einen Zusatzbeitrag von 0,25%. Bis Ende 2004 waren auch 

die Beitragssätze zur Krankenversicherung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer/innen in gleicher 

Höhe zu entrichten, seit 2005 zahlen die Arbeitnehmer/innen einen höheren Beitrag. Unfallver-

sicherung und Insolvenzgeldumlage sind nur vom Arbeitgeber zu entrichten. Betriebliche Pen-

sionen werden in Deutschland zwar nicht gesetzlich vorgeschrieben, sie spielen allerdings, vor 

                                                      

13)  Hier und in Folge: Eurostat Daten für 2017.  

14)  Siehe https://data.oecd.org/pension/net-pension-replacement-rates.htm.  

https://data.oecd.org/pension/net-pension-replacement-rates.htm
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allem aufgrund des staatlich geförderten Modells der sogenannten Riester-Rente, eine größere 

Rolle als in Österreich. Nach den Berechnungen von Vidlund et al. (2016) betrugen die Ausga-

ben für betriebliche Pensionen 2014 in Deutschland 1,7% des BIP bzw. 4,05% der Lohnsumme 

(in Österreich waren es 0,7% des BIP und 1,7% der Lohnsumme). 

In Summe liegen die indirekten Arbeitskosten in Deutschland mit 22,1% (vgl. Übersicht 5) spürbar 

niedriger als in Österreich (26,6%). Zwar stellt die Pflegeversicherung in Deutschland eine Ar-

beitskostenkomponente dar, die es in Österreich in dieser Form nicht gibt. Im Gegenzug fehlen 

im deutschen System spezifische lohnbezogene Abgaben wie die Kommunalsteuer und der 

FLAF-Beitrag. Die Krankenversicherungsbeiträge sind deutlich höher als in Österreich, die Ar-

beitgeber-Beiträge in die Arbeitslosen- und vor allem in die Pensionsversicherung aber erheb-

lich niedriger.  

6.1.2 Reformen 

In Deutschland, das mit seinem Bismarck’schen Sozialversicherungssystem traditionell zu den 

Ländern mit einer sehr hohen Lohnnebenkostenbelastung (und einem entsprechend hohen 

Tax wedge) gehört, werden seit Jahrzehnten teils temporäre, teils dauerhafte Initiativen zu de-

ren Reduzierung gesetzt. Beispielhaft für dauerhaft wirkende Reformmaßnahmen werden hier 

die Abschaffung der Lohnsummensteuer 1980, die Senkung der Rentenversicherungsbeiträge 

im Rahmen der Ökologischen Steuerreform 1999 bis 2003 sowie die durch eine Erhöhung der 

Mehrwertsteuer gegenfinanzierte Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge 2007 behan-

delt. 

6.1.2.1 Abschaffung der Lohnsummensteuer 

Bereits 1980 wurde die Lohnsummensteuer abgeschafft, die eine Gliedsteuer der Gewerbe-

steuer war und an die Summe der Vergütungen an die Arbeitnehmer/innen der in der betref-

fenden Gemeinde liegenden Betriebsstätte anknüpfte.15) Die Reform wurde unter anderem 

durch die investitionshemmenden Wirkungen der gewinnunabhängigen Abgabe sowie die ihr 

zugeschriebenen negativen Beschäftigungseffekte ("Arbeitsplatzsteuer") motiviert. Von Inte-

resse aus österreichischer Perspektive ist die deutsche Reform der Gewerbesteuer deshalb, weil 

die Anfang der 1990-er Jahre in Österreich implementierte Reform der Gewerbesteuer in die 

umgekehrte Richtung ging: Hier wurde von der ebenso wie ursprünglich in Deutschland drei-

gliedrigen Gewerbesteuer nur die in Deutschland abgeschaffte Lohnsummensteuer – in Form 

der Kommunalsteuer – beibehalten (Knirsch – Niemann, 2005). Allerdings liegen keine empiri-

schen Evaluierungen der ökonomischen Effekte der deutschen Reform vor. 

6.1.2.2 Senkung der Rentenversicherungsbeiträge im Rahmen der Ökologischen Steuerreform 

1999 bis 2003 

Zwischen 1999 und 2003 wurden in Deutschland im Rahmen einer in fünf Schritten implemen-

tierten ökologischen Steuerreform Umweltsteuern erhöht und mit den zusätzlichen Einnahmen 

die Rentenversicherungsbeiträge paritätisch, d. h. gleichermaßen für Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer/innen, gesenkt (Böhringer – Schwager, 2002). Konkret wurden die Energiesteuersätze 

                                                      

15)  Vgl. zu Details Schwarting (1980). 
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in mehreren Schritten seit dem 1. April 1999 bis Anfang 2003 für Kraftstoffe, Gas und Heizöl er-

höht sowie eine Stromsteuer eingeführt und erhöht (Bach, 2009). Das Mehraufkommen, das 

2003 knapp 19,6 Mrd. € (0,9% des BIP) erreichte, wurde zum größten Teil verwendet, um die 

Leistungen des Bundes an die Gesetzliche Rentenversicherung zu erhöhen. Dies ermöglichte 

die Senkung der Rentenversicherungsbeiträge. Simulationen ergaben eine rechnerische Sen-

kung der Rentenversicherungsbeiträge um 1,5 bis 1,7 Prozentpunkte (Buslei, 2008; Bach, 

200916)). Das Mehraufkommen ist seit 2003 nominell beinahe konstant geblieben, ist also in Re-

lation zum BIP bis 2019 auf etwa 0,6% gesunken (Bach et al., 2019). Ex-ante Evaluierungen be-

zifferten die durch die Senkung der Lohnnebenkosten induzierten Beschäftigungsgewinne mit 

etwa 200.000 Arbeitsplätzen und attestierten der Reform keine negativen gesamtwirtschaftli-

chen Effekte (z. B. Bach et al., 2001). Mikrosimulationsanalysen von Bach et al. (2019) zufolge, 

die allerdings nur die Beschäftigungseffekte der Arbeitnehmer/innenbeiträge berücksichtigen 

und die Senkung der Dienstgeberbeiträge vernachlässigen, könnte die Reform bis zu 150.000 

Arbeitsplätze geschaffen haben. Gemäß der Analyse von Gadatsch, Stähler und Weigert 

(2015) erhöhte die ökologische Steuerreform (die als eine Form fiskalischer Abwertung gesehen 

werden kann) das BIP um etwa einen Viertel Prozentpunkt. Bach et al. (2019) zeigen, dass die 

ökologische Steuerreform insgesamt für die privaten Haushalte aufkommens- und daher belas-

tungsneutral ist. Allerdings wirkt die Reform per Saldo regressiv: während das unterste Dezil mit 

0,8% des Nettoeinkommens belastet wird, erfahren die mittleren Einkommen Entlastungen von 

bis zu 0,15% des Nettoeinkommens; die oberen beiden Dezile spüren dagegen kaum einen 

Effekt. 

6.1.2.3 Erhöhung der Mehrwertsteuer zur Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge 

2007 wurde in Deutschland der reguläre Mehrwertsteuersatz von 16% auf 19% erhöht, was zu 

Mehreinnahmen von etwa 25 Mrd. € (1,1% des BIP) führte (Bach et al., 2006). Im Gegenzug 

wurde mit einem Teil der Mehreinnahmen der Arbeitslosenversicherungsbeitrag paritätisch um 

2,3 Prozentpunkte17) von 6,5% auf 4,2% gesenkt. Diese Reform kann also als fiskalische Abwer-

tung betrachtet werden (Bernoth et al., 2014). Gleichzeitig wurde der Beitrag zur Gesetzlichen 

Krankenversicherung um 0,6 Prozentpunkte und jener zur Gesetzlichen Rentenversicherung um 

0,4 Prozentpunkte angehoben, um Kürzungen der Bundeszuschüsse zu kompensieren. Per 

Saldo flossen somit die zusätzlichen Einnahmen aus der Mehrwertsteuererhöhung vollständig in 

die Haushaltskonsolidierung; die Sozialversicherung insgesamt erhielt keine zusätzlichen Steuer-

mittel. 

Eine ex-ante Simulation des IAB prognostiziert für eine Verwendung der zusätzlichen Mehrwert-

steuereinnahmen zur Haushaltskonsolidierung kurzfristig negative Beschäftigungseffekte (in 

Form eines Rückganges der Beschäftigung um knapp 130.000 Personen im ersten und um 

knapp 190.000 Personen im dritten Jahr). Wären dagegen mit den gesamten Mehreinnahmen 

die Beitragssätze zu den Sozialversicherungen gesenkt worden, hätte die Beschäftigung im drit-

ten Jahr nach der Reform um etwa 180.000 Personen zugenommen (Klinger, 2006). Eine durch 

                                                      

16)  Im Endeffekt konnte wegen der schwachen Einnahmenentwicklung aufgrund schwachen Wachstums und hoher 

Arbeitslosigkeit sowie dynamisch steigender Rentenausgaben der Beitragssatz allerdings nur von 20,3% 1998 auf 19,5% 

im Zeitraum 2003 bis 2006 reduziert werden (Bach et al., 2019). 

17)  Ursprünglich war nur eine Senkung um 2 Prozentpunkte geplant (Bach, 2005). 
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die Anhebung der Mehrsteuer gegenfinanzierte Reduktion der Beitragssätze hätte gemäß den 

ex-ante Simulationen von Feil – Zika (2005) auch langfristig positive Beschäftigungseffekte: Eine 

Beitragssenkung um 1 Prozentpunkt, die aufkommensneutral durch eine Mehrwertsteuererhö-

hung gegenfinanziert wird, lässt dieser Simulation zufolge die Beschäftigung langfristig um 

65.000 Personen steigen. Weitere ex-ante Simulationen von Schnur – Zika (2007) haben erge-

ben, dass die Verwendung der Mehreinnahmen aus der Erhöhung der Mehrwertsteuer um 3 

Prozentpunkte von 16% auf 19% für eine Entlastung der Arbeitskosten nach drei Jahren die Be-

schäftigung um 380.000 bis 550.000 Personen erhöhen würde. Bach et al. (2006) finden dage-

gen mithilfe einer ex-ante Mikrosimulation, die von einer Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes 

um 3 Prozentpunkte und einer entsprechenden Senkung der Sozialbeiträge um 1,6 Prozent-

punkte ausgeht, relativ geringe positive Effekte auf Beschäftigung und Arbeitsmarktpartizipa-

tion. Zudem erhöht die Reform die Ungleichheit leicht. Ex-post Evaluierungen der Reform liegen 

nicht vor. 

In jüngster Zeit wurde der Beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung weiter reduziert, er be-

trägt seit 2019 2,6% und wurde bis 2022 befristet auf 2,4% gesenkt. Diese starke Absenkung ist 

nicht nur auf den Abbau der Arbeitslosenzahlen zurückzuführen, sondern auch auf Kürzungen 

im Bereich der Arbeitsförderung und der finanziellen Absicherung bei Arbeitslosigkeit. Zu be-

rücksichtigen ist vor allem, dass seit den sogenannten Hartz-Reformen und der Einführung des 

Zweiten Sozialgesetzbuches (SGB II) eine deutliche Verschiebung weg von der Absicherung 

durch eine Versicherungsleistung hin zu einer steuerfinanzierten Leistung (Grundsicherung für 

Arbeitsuchende) stattfand. Gegenwärtig fällt nur noch der kleinere Teil (etwa ein Drittel) der 

Arbeitslosen in den Rechtskreis des Dritten Sozialgesetzbuches (SGB III), wo Ansprüche auf Leis-

tungen der Arbeitslosenversicherung bestehen. 

6.2 Belgien 

6.2.1 Rahmenbedingungen 

Belgien kann, so wie Österreich, der Familie der Bismarck‘schen Wohlfahrtsstaaten zugeordnet 

werden. Bemerkenswert ist, dass in Belgien das Versicherungs- und Äquivalenzprinzip stärker 

dem Bedarfsprinzip untergeordnet wurde und, beispielsweise in der Arbeitslosen- und in der 

Pensionsversicherung, eine schwächere Korrespondenz zwischen Beiträgen und Leistungen be-

steht (Hemerijck – Marx, 2010). Auch in Hinblick auf die Finanzierungsstruktur des Sozialstaats 

und auf die Gliederung der Arbeitskosten bestehen zwischen Österreich und Belgien erhebli-

che Ähnlichkeiten. Die Arbeitgeber leisten über die Lohnnebenkosten nicht nur Beiträge zur 

Arbeitslosen-, Kranken- und Pensionsversicherung, sondern auch Beiträge für familienpolitische 

Leistungen, wie die Familienbeihilfe (OECD, 2019A). Der Anteil der indirekten Kostenkomponen-

ten liegt leicht unter dem EU-Durchschnitt, insgesamt sind die belgischen Arbeitskosten im eu-

ropäischen Vergleich allerdings sehr hoch (in der EU liegen nur Dänemark und Luxemburg hö-

her). 

Das Sozialausgabenniveau liegt mit etwa 27% der Wirtschaftsleistung nahe am EU-Durchschnitt 

und etwas niedriger als in Österreich. Trotz des ausgebauten Sozialsystems und einer vergleichs-

weise egalitären Einkommensverteilung ist der belgische Wohlfahrtsstaat in der Absicherung 

gegen Armut weniger erfolgreich als andere nord- und kontinentaleuropäische Länder (Marx 

– Verbist, 2018). Die Armutsgefährdungsquote lag zuletzt mit 16,4% nur geringfügig unter dem 
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EU-Durchschnitt, ebenso die Zahl der Kinder, die durch Armut oder soziale Ausgrenzung gefähr-

det sind.  

Das belgische System der Altersvorsorge wird von der ersten Säule (der "gesetzlichen Rente") 

mit einem Umlageverfahren beherrscht (Vandenbroucke, 2020). Entsprechend seinem Bis-

marck'schen Entwurf wird die erste Säule durch Sozialbeiträge finanziert und von den Sozial-

partnern mitverwaltet. Trotz der Dominanz des Versicherungsprinzips fand, wie in anderen Be-

reichen des belgischen Sozialversicherungssystems, eine deutliche Verlagerung von der Ein-

kommensversicherung zur Mindesteinkommensabsicherung statt. Die Ersatzraten sind vor allem 

für Personen mit überdurchschnittlichem Einkommen zurückgegangen, gleichzeitig hat das 

Gewicht von beitragsfreien Zeiten für die Berechnung der Leistungsansprüche zugenommen. 

Verglichen mit Österreich sind die Ersatzraten in der belgischen Pensionsversicherung im unte-

ren Einkommensbereich etwas niedriger, für Personen mit einem überdurchschnittlichen Ein-

kommen deutlich niedriger als in Österreich (OECD, 2019B). Diese Unterschiede spiegeln sich 

auch in den Beitragssätzen und in der Bedeutung der Altersvorsorge an den Sozialausgaben 

insgesamt: Die Beitragssätze zur gesetzlichen Pensionsversicherung betrugen 2018 in Summe 

16,4%, davon waren 7,5% von den Arbeitnehmer/innen und 8,9% von den Unternehmen zu 

entrichten. Anteilig an den Sozialausgaben betrugen die Ausgaben des belgischen Staats 2017 

für Altersvorsorge knapp 37,8% (Österreich: 43,2%)18); gemessen am BIP 10,9% (Österreich: 

12,7%).  

Im Jahr 2003 zielte eine Reform der zweiten Säule der Pensionsvorsorge auf eine stärkere Ver-

breitung der betrieblichen Pensionspläne, die auf einem sektoralen Ansatz beruht und in den 

Tarifverhandlungen verankert ist. Auch wenn es keine gesetzliche Verpflichtung in diese Rich-

tung gibt, ist die Zahl der Beschäftigten, die von einem betrieblichen Pensionsplan erfasst sind, 

über die Zeit deutlich gestiegen. 2017 hatten 60% der Beschäftigten einen betrieblichen Pensi-

onsplan, in Österreich waren es zu diesem Zeitpunkt weniger als 15%, in Deutschland nahezu 

40%, in den Niederlanden fast 90% (OECD, 2019B). Allerdings sind die in diesen Sektorplänen 

investierten Prämien und das bei der Pensionierung ausgezahlte Kapital begrenzt. 2018 verwal-

teten die betrieblichen Pensionsfonds gemeinsam Vermögenswerte in Höhe von 10,9% des BIP, 

das ist deutlich mehr als in Österreich (5,5%) oder Deutschland (6,9%), aber viel weniger als in 

Ländern mit einer stark ausgebauten betrieblichen Säule wie Schweden (88%) oder die Nie-

derlande (173%). Auch die Pensionszahlungen aus der zweiten Säule lagen zwar höher als in 

Österreich (0,7%) oder Deutschland (0,8%), aber weit unter dem Niveau für Schweden (2,9%) 

oder die Niederlande (5,8%) (OECD, 2019B; Werte für 2015). 

6.2.2 Jüngere Reformen 

Angesichts der hohen Abgaben- und Lohnnebenkostenbelastung beschloss die belgische Re-

gierung 2015 einen mehrstufigen Plan für eine Abgabenstrukturreform (sogenannter tax shift; 

OECD, 2017), um unter anderem die Wettbewerbsfähigkeit der belgischen Unternehmen zu 

verbessern und die Beschäftigung zu fördern. Dieser tax shift umfasst den Zeitraum 2016 bis 2019 

und betrifft eine Reihe von Maßnahmen. Generell zielen diese darauf ab, Abgaben für "pro-

duktive" Aktivitäten (Einkommensteuer sowie Dienstgeberbeiträge zur Sozialversicherung) zu 

senken und im Gegenzug insbesondere Verbrauchssteuern für "public bads" (ungesunde und 

                                                      

18)  Hier und in Folge: Eurostat Daten für 2017 (Label: spr_exp_sum).  
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umweltschädliche Aktivitäten), aber auch Steuern auf "unproduktive" Aktivitäten, konkret auf 

Kapitalerträge, zu erhöhen. 

Entsprechend wurden zum 1. April 2016 in einem ersten Schritt die Dienstgeberbeiträge zur So-

zialversicherung von 32,4% auf 30% gesenkt; seit 2018 betragen sie 25%. Für Bruttolöhne unter 

3.000 € wird ein zusätzlicher Abzugsbetrag gewährt, der 2019 weiter erhöht wurde, um die Be-

schäftigung von Geringverdiener/innen gezielt zu fördern. 2015/16 wurden zudem für den ers-

ten Beschäftigten von KMU und Selbständigen die Arbeitgeberbeiträge reduziert; auch für den 

zweiten bis sechsten Angestellten werden Abgabenerleichterungen gewährt. Zur Gegenfinan-

zierung wurden verschiedene Umweltsteuern erhöht (etwa in Form einer Anhebung der Mine-

ralölsteuer auf Diesel oder der Einschränkung des Dienstwagenprivilegs). Zudem wurden Steu-

ern auf Alkohol, Tabak und zuckerhaltige Getränke angehoben. Auch wurden Einschränkun-

gen bei der Anwendung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes vorgenommen: So wurde etwa 

der reduzierte Mehrwertsteuersatz für Elektrizität abgeschafft. Die Quellensteuer auf Zinsen und 

Dividenden wurde um 2 Prozentpunkte auf 27% erhöht. Außerdem wurde 2016 eine Kapitaler-

tragssteuer von 33% auf Spekulationsgewinne mit börsennotierten Aktien, die innerhalb von 6 

Monaten realisiert werden, eingeführt, die aber 2017 wieder abgeschafft wurde.19) 2017 und 

2018 intensivierte die belgischen Steuerbehörden ihre Bemühungen im Kampf gegen Steuer-

betrug. Die Entlastung durch die Maßnahmen zur Senkung der Dienstgeberbeiträge wurde 

nach Angaben des belgischen Föderalen Planungsbüros (Bureau Fédéral du Plan, 2015) für die 

Jahre 2015 bis 2020 kumuliert auf 2,7% des BIP geschätzt, der Umfang der Gegenfinanzierungs-

maßnahmen auf 1,2% des BIP; entsprechend sollte sich der Finanzierungssaldo um 1,5% des BIP 

verschlechtern. 

Bislang liegen kaum empirische Evaluierungen der makroökonomischen Wirkungen des belgi-

schen tax shift vor. Das Föderale Planungsbüro (Bureau Fédéral du Plan, 2015) kommt in einer 

ex-ante Simulation für den Zeitraum 2016 bis 2021 zu dem Ergebnis, dass die Beschäftigung 2016 

um gut 7.000 Personen (das entspricht einem Plus bei den unselbständig Beschäftigten von 

0,16%) und bis 2021 um gut 45.000 Personen (+1%) steigen könnte. Die gesunkenen Arbeitskos-

ten führen zu einem geringeren inländischen Preisniveau und erhöhen somit die Wettbewerbs-

fähigkeit und die Exporte. Das BIP erhöht sich gegenüber dem Basisszenario 2016 um 0,2% und 

2021 um 0,6%. Der Budgetsaldo verschlechtert sich um 1% des BIP. 

Trotz dieser Abgabensenkungen weist die OECD (2020B) auf die nach wie vor hohe Lohnne-

benkostenbelastung in Belgien hin und mahnt weitere Abgabenstrukturreformen ein. 

6.3 Finnland 

6.3.1 Rahmenbedingungen 

Im Vergleich zu den anderen Ländern, die das nordische bzw. sogenannte sozialdemokrati-

sche Wohlfahrtsstaatsmodell verkörpern (insbesondere Schweden und Dänemark), kann Finn-

land als Nachzügler betrachtet werden. Die finnische Wirtschaftsstruktur war bis Ende der 

1950-er Jahre stark ländlich geprägt, die vergleichsweise späte Industrialisierung wird als ent-

scheidender Faktor dafür angeführt, dass auch die sozialstaatlichen Strukturen später als in an-

deren skandinavischen Ländern ausgebaut wurden (Kettunen, 2001). Konkret geschah das vor 

                                                      

19)  Vgl. OECD (2017) für diese Details des tax shift. 
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allem in den 1970-er und 1980-er Jahren, als auch die Wirtschaft eine starke Entwicklung in 

Richtung öffentlicher und privater Dienstleistungen erfuhr. Abgesehen von dieser zeitlichen Dis-

krepanz und den in einzelnen Politikfeldern z. T. ausgeprägten Unterschieden innerhalb der nor-

dischen Länder weist Finnland aber die typischen Eigenschaften dieses sozialstaatlichen Mo-

dells auf. Dazu zählen ein hoher Anteil an universalistischen Leistungen, ein ausgedehnter, mit 

der Erbringung zahlreicher sozialen Sachleistungen betrauter öffentlicher Sektor und ein starker 

Fokus auf die steuerliche Finanzierung des Sozialstaats. 

Nach Erreichung von Spitzenwerten in den 1990-er Jahren wurden in Finnland, so wie auch in 

Dänemark und Schweden, die Ausdehnung des Sozialstaats und der Umfang der Sozialleistun-

gen nicht weiter ausgebaut, sondern tendenziell reduziert (Kangas – Kvist, 2019). Nichtsdesto-

trotz gehört Finnland sowohl in einer Betrachtung der EU-Mitgliedsländer als auch im OECD-

Vergleich zu den Ländern mit der höchsten Sozialquote. Nach der EU-Berechnungsmethodik 

lag Finnland 2017 mit einem Anteil der Sozialschutzausgaben am BIP von 30,1% deutlich über 

dem EU-Durchschnitt (26,8%) und wurde nur von Frankreich (31,7%) und Dänemark (30,8%) 

übertroffen. Der finnische Sozialstaat ist in Hinblick auf eine seiner Kernfunktionen, die Vermei-

dung von Armut, auch sehr effektiv: Kein anderer europäischer Wohlfahrtsstaat reduziert durch 

Sozialtransfers die Armutsgefährdungsquote in einem so hohen Ausmaß (54%) wie der finnische. 

Die Quote, die ohne Sozialtransfers bei fast 26% liegen würde, verringert sich durch die Einwir-

kung des Sozialstaats um fast 14 Prozentpunkte auf 12%, was den niedrigsten Wert in der EU 

darstellt. 

Das finnische Pensionssystem weist einige Eigenheiten auf, die es deutlich von jenen in konti-

nentaleuropäischen Ländern wie Deutschland und Österreich abhebt. Finnland hat einerseits 

ein gesetzlich verpflichtendes, beitragsfinanziertes Pensionsversicherungssystem, andererseits 

eine steuerfinanzierte Pensionssäule, die das Einkommen von Personen ohne oder nur mit nied-

rigen Ansprüchen aus dem beitragsfinanzierten System sichern soll (Knuuti – Ritola, 2019). Das 

steuerfinanzierte Pensionssystem wird von der finnischen Sozialversicherungsanstalt (Kela) ver-

waltet und zahlt die sogenannte "staatliche Rente" aus, die früher eine universalistische Pensi-

onsleistung war und heute eine bedarfsgeprüfte, an die Ansässigkeit im Land geknüpfte Leis-

tung ist, sowie die "Garantierente", die 2011 als residuales Sicherheitsnetz eingeführt wurde, um 

Personen ohne Ansprüche aus den anderen Pensionstöpfen ein Grundeinkommen zu sichern. 

Die Ersatzraten dieser steuerfinanzierten Leistungen sind allerdings vergleichsweise niedrig 

(OECD, 2019B). Für die Mehrheit der Bevölkerung stellt die beitragsfinanzierte, verdienstabhän-

gige Pensionsleistung, die vergleichsweise spät (in den 1960-er Jahren) eingeführt, dann aber 

stark ausgebaut wurde, die einzige oder zumindest wichtigste Einkommensabsicherung im Al-

ter dar. Diese Pensionsversicherung, die sich aus gesetzlich festgelegten Beitragszahlungen der 

Arbeitnehmer/innen und der Arbeitgeber speist, wird von privaten Pensionsversicherungsge-

sellschaften sowie Branchen- und Betriebsrentenfonds verwaltet. Es handelt sich um ein ge-

mischtes System mit Umlageverfahren und partieller Kapitaldeckung, was dafür ausschlagge-

bend ist, dass die Pensionsfonds 2018 gemeinsam Vermögenswerte in Höhe von 57,2% des BIP 

verwalteten (OECD, 2019B). Freiwillige betriebliche Pensionspläne spielen dagegen in Finnland, 

ähnlich wie in Österreich, nur eine untergeordnete Rolle (Vidlund et al., 2016). 

Die Arbeitskosten sind in Finnland annähernd gleich hoch wie in Österreich (34,1 € je Stunden 

in Finnland, 36,2 € je Stunde in Österreich, 2019). Die indirekten Arbeitskosten sind dagegen et-

was niedriger als in Österreich (20,2% gegenüber 26,6%, siehe Übersicht 5). Dieser Unterschied 
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erklärt sich vor allem durch die geringen Beitragszahlungen für das Gesundheitssystem, das 

vorwiegend über das Steuersystem finanziert wird. Auch die Beiträge in die Arbeitslosenversi-

cherung sind (etwas) niedriger als in Österreich. Die Pensionsversicherungsbeiträge der Arbeit-

geber sind dagegen auch im internationalen Vergleich hoch, während jene der Beschäftigten 

niedrig sind. Allerdings – und das ist ein weiterer, wichtiger Erklärungsfaktor für den niedrigen 

indirekten Arbeitskostenanteil in Finnland – vereinbarten die finnischen Stakeholder 2016 im 

Rahmen des sogenannten Wettbewerbspakts eine graduelle Reduktion der Arbeitgeberbei-

träge mit einer (teilweisen) entsprechenden Anhebung der Arbeitnehmer/innen-Beitragssätze. 

Dieser Wettbewerbspakt wird im nächsten Abschnitt näher erläutert. 

6.3.2 Jüngere Reformen 

In Finnland gab es im vergangenen Jahrzehnt zwei Reformen zur Reduktion der Sozialversiche-

rungsbeiträge der Arbeitgeber: eine im Rahmen des Konjunkturpakets 2010, eine weitere mit 

dem Wettbewerbspakt 2016. 

6.3.2.1 Konjunkturpaket 2010 

Zum 1. April 2009 wurde der Arbeitgeberbeitrag zur staatlichen Pensionsversicherung um 

0,8 Prozentpunkte auf 0,77% im privaten Sektor und auf 1,05% für alle anderen Arbeitgeber ge-

senkt und 2010 komplett abgeschafft. Die Gesamtentlastung belief sich somit im privaten Sek-

tor auf 1,5 Prozentpunkte. Eine explizite Zielsetzung der Reform war die Reduktion von Personal-

freisetzungen und Kündigungen in arbeitsintensiven Branchen. Die Entlastung belief sich auf 

495 Mio. € (0,26% des BIP), sie wurde allerdings durch nachfolgende schrittweise Erhöhungen 

der lohnbezogenen Pensionsbeiträge der Unternehmen wieder "aufgefressen". Laut ex-ante-

Simulationen sollten 10.000 neue Arbeitsplätze aufgrund der erhöhten Arbeitsnachfrage ge-

schaffen werden (Eurofound, 2017). Gleichzeitig wurde 2010 der allgemeine Mehrwertsteuer-

satz von 22% auf 23% erhöht. Damit weist die Lohnnebenkostensenkung Merkmale einer fiskali-

schen Abwertung auf; wobei allerdings die zusätzlichen Mehrwertsteuereinnahmen die Min-

dereinnahmen aus den gesenkten Arbeitgeberbeiträgen nicht vollständig kompensieren konn-

ten20) (Bernoth et al., 2014).21) Die Effekte der Maßnahme wurden nicht empirisch analysiert. 

6.3.2 2 Wettbewerbspakt 2016 

2016 vereinbarten die Sozialpartner einen sogenannten Wettbewerbspakt, der eine Reihe von 

Maßnahmen enthält, die auf eine Entlastung der Arbeit sowie unternehmerfreundliche Rah-

menbedingungen abzielen (Ministry of Finance, 2016 und 2017; Economic Policy Council, 

2017). Unter anderem wurden Reformen im Bereich der Sozialversicherungsbeiträge implemen-

tiert. Die Dienstgeberbeiträge zur Arbeitslosenversicherung wurden für Dienstgeber um 0,85 Pro-

zentpunkte und jene zur Pensionsversicherung um 1,2 Prozentpunkte reduziert und die Dienst-

nehmer/innenbeiträge entsprechend erhöht; es fand somit eine insgesamt aufkommensneut-

                                                      

20)  Dies war vermutlich ein Grund dafür, weshalb der allgemeine Mehrwertsteuersatz 2013 um einen weiteren Prozent-

punkt auf 24% angehoben wurde. 

21)  Dabei wurde aus verteilungspolitischen Gründen der reduzierte Mehrwertsteuersatz für Lebensmittel von 17% auf 

13% reduziert. 
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rale Verlagerung eines Teils der Beitragslast von Dienstgebern zu Dienstnehmer/innen statt. Al-

lerdings wurde zur Kompensation der Beitragserhöhungen für die Arbeitnehmer/innen die Ein-

kommensteuer gesenkt, sodass es insgesamt zu Einnahmenausfällen kam, die sich 2018 auf 

geschätzte 295 Mio. € (etwa 0,1% des BIP) beliefen22) (Economic Policy Council, 2018). Nach 

Schätzungen des finnischen Finanzministeriums (Ministry of Finance, 2016) sollte die Reform die 

Arbeitskosten 2018 um 4,2% reduzieren; allerdings unter der Annahme, dass die nominellen Brut-

tolöhne nicht auf die Veränderungen der Sozialbeiträge reagieren. Die Reform sollte mittelfristig 

35.000 neue Beschäftigungsverhältnisse schaffen und das Wirtschaftswachstum um bis zu 1,5% 

bis 2% erhöhen. Simulationen des finnischen Economic Policy Councils, die von einer geringe-

ren Arbeitsnachfrageelastizität ausgehen, beziffern den Beschäftigungseffekt mit 11.000 zusätz-

lichen Beschäftigungsverhältnissen (Economic Policy Council, 2017). Während das finnische Fi-

nanzministerium erwartet, dass mittelfristig aufgrund der Beschäftigungszuwächse die Reform 

aufkommensneutral wirkt (Ministry of Finance, 2016), prognostiziert das Economic Policy Coun-

cil (2017) für 2020 ein reforminduziertes Budgetdefizit von -0,2%. 

Das finnische Wirtschaftsforschungsinstitut ETLA quantifiziert mit Hilfe einer Simulation auf Basis 

eines Makromodells die Beschäftigungseffekte des Wettbewerbspakts mit bis zu 42.000 zusätz-

lichen Beschäftigten (Kauhanen – Lehmus, 2019). Davon seien etwa 60% (ca. 25.000 Beschäfti-

gungsverhältnisse) der Reduktion der Sozialbeiträge sowie weiteren Steuersenkungen im Rah-

men des Wettbewerbspakts zuzurechnen. 

6.4 Italien 

6.4.1 Rahmenbedingungen 

Auch der italienische Wohlfahrtsstaat hat Grundzüge der Bismarck’schen Tradition. Das betrifft 

vor allem die Finanzierung durch erwerbsbezogene Beiträge, mit einer besonders starken Vari-

ation zwischen Sektoren und Arbeitsplätzen in Bezug auf die Höhe der Beiträge sowie auf die 

Anspruchsvoraussetzungen und die Höhe der Leistungen (Lynch, 2014). Gleichzeitig weist das 

italienische System eine Reihe von Merkmalen auf, die es deutlich von Österreich und anderen 

kontinentaleuropäischen Ländern unterscheiden, wie den universalistischen Charakter des Ge-

sundheitssystems und die große Bedeutung familiärer Strukturen für die soziale Absicherung und 

die Erbringung von Pflege- und Kinderbetreuungsleistungen. 

Mit einer Sozialquote von 27,8% (2017) liegt Italien hinsichtlich des Sozialstaatumfangs sehr nahe 

an Österreich und anderen hier betrachteten Ländern wie Deutschland und Belgien. Im Ge-

gensatz zu den nordischen Wohlfahrtsstaaten ist das italienische System allerdings weitaus we-

niger effizient in der Vermeidung von sozialen Risken und am Arbeitsmarkt durch ausgeprägte 

Dualismen zwischen System-Insidern und -Outsidern gekennzeichnet. Die Armutsgefährdungs-

quote liegt auch nach Sozialtransfers über 20%, dieser Wert ist deutlich höher als in den anderen 

hier betrachteten Ländern und nur um 5,6 Prozentpunkte niedriger als bei Betrachtung vor So-

zialtransfers. Bis vor Kurzem war Italien eines der wenigen europäischen Länder ohne einheitli-

che Mindesteinkommensleistung. Diese Lücke im Sozialnetz wurde 2019 mit der Einführung einer 

                                                      

22)  Etwa die Hälfte des Einnahmenausfalls wird durch die Anhebung von Steuern auf Alkohol und Energiesteuern für 

die Industrie kompensiert (Economic Policy Council, 2018). 
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bedarfsgeprüften Mindestsicherung (Reddito di cittadinanza) geschlossen. Der italienische So-

zialstaat ist durch einen sehr hohen Anteil an Ausgaben für die Alterssicherung gekennzeichnet, 

diese stellen rund 47% der gesamten Sozialschutzausgaben dar und haben gemessen am BIP 

einen Anteil von fast 13,6%.23) Allerdings lag dieser Anteil vor einigen Jahren noch höher (2013: 

14,2%) und ist seither leicht rückläufig, was auch auf wiederholte, teils radikale Einschnitte im 

Pensionssystem zurückzuführen ist. 

Die Arbeitskosten sind in Italien in den vergangenen zehn Jahren (+1,2 p. a.) deutlich langsa-

mer gewachsen als in Österreich und den anderen europäischen Ländern. Sie liegen nach den 

aktuellsten Zahlen in der Gesamtwirtschaft bei 29,2 € pro Stunde und somit fast ein Fünftel unter 

dem österreichischen Wert. Die Lohnnebenkosten sind allerdings im europäischen Vergleich 

besonders hoch: Anteilig entfallen fast 29% der gesamten Arbeitskosten auf indirekte Kosten. 

Diese Quote liegt um 5 Prozentpunkte über dem europäischen Durchschnittswert und zählt 

nach Frankreich und Schweden zu den höchsten in Europa. Die Europäische Kommission emp-

fiehlt Italien seit längerem, die hohen Abgaben auf Arbeit – möglichst im Rahmen einer Abga-

benstrukturreform (tax shift) – zu reduzieren.24) 

6.4.2 Jüngere Reformen 

In Italien wird auf der kommunalen Ebene seit 1998 die "Imposta regionale sulla attivitá pro-

duttive" (IRAP) erhoben (Bordignon et al., 2001; Bonucchi et al., 2015), die eine Form von kom-

munaler Wertschöpfungsabgabe darstellt. Das Beispiel der IRAP ist aus österreichischer Sicht 

deshalb von Interesse, weil sie (da die Bemessungsgrundlage die Wertschöpfung der Unterneh-

men ist) ähnlich wie die österreichische kommunale Lohnsummenabgabe die Lohnaufwen-

dungen der Unternehmen erhöht, und auch, weil in Österreich seit langem über die Einführung 

einer Wertschöpfungsabgabe als alternatives Finanzierungsinstrument für die soziale Sicherung 

diskutiert wird (Schratzenstaller et al., 2016). Die IRAP wurde seit Ende der 2000-er Jahre mehr-

fach reformiert, mit der Zielsetzung, die Belastung der Unternehmen zu senken. 

Mit den Einnahmen aus der IRAP wird etwa ein Viertel der regionalen Ausgaben finanziert, ein-

schließlich der regionalen Gesundheitsausgaben (Cnossen, 2006). Die IRAP ist eine direkte 

Steuer, die als Objektsteuer einzuordnen ist, da sie an der beim Steuerpflichtigen anfallenden 

Wertschöpfung anknüpft und persönliche Umstände des Steuerpflichtigen unberücksichtigt 

lässt. Der Zentralstaat verfügt über die Gesetzgebungshoheit, während Ertrags- und Verwal-

tungshoheit bei den Regionen angesiedelt sind. Die Regelungen bezüglich der Steuerentrich-

tung (Steuerperiode, Steuererklärung und Steuerabführung in Form von Vorauszahlungen und 

Abschlusszahlung) entsprechen im Wesentlichen jenen für die Einkommen- und Körperschaft-

steuer.  

Die Gruppe der Steuersubjekte umfasst Einzelunternehmen und Freiberufler/innen, Personen-

gesellschaften, Kapitalgesellschaften und sonstige gewerbliche Körperschaften sowie nicht 

gewerbliche private und öffentliche Körperschaften einschließlich des Staats und der lokalen 

Gebietskörperschaften. Freiberufler/innen und Einzelunternehmer/innen, deren Umsätze pri-

mär aus der persönlichen Tätigkeit stammen, die also nicht über eine eigenständige relevante 

                                                      

23)  Eurostat-Daten für 2017.  

24)  Vgl. z.B. Astarita et al. (2016). 
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Organisation verfügen (in der Form von Mitarbeiter/innen oder von Anlagevermögen), unter-

liegen nicht der Steuerpflicht. 

Die Bemessungsgrundlage der IRAP wird nach der Subtraktionsmethode ermittelt und ent-

spricht der Nettowertschöpfung. Von den Umsätzen werden also die Vorleistungen ebenso wie 

die nach den üblichen Abschreibungsregelungen ermittelten Abschreibungen abgezogen. 

Dabei gibt es bei der Ermittlung der Wertschöpfung Sonderregelungen für Banken und Versi-

cherungen. Die Bemessungsgrundlage enthält somit Löhne und Gehälter (einschließlich Lohn-

nebenkosten), Vergütungen an ständige oder gelegentliche Mitarbeiter, Forderungsverluste 

(einschließlich Wertberichtigungen), die Zinskomponente der Leasingraten sowie die Rückstel-

lungen, die sämtlich nicht in Abzug gebracht werden dürfen. 

In Italien gibt es anhaltende Diskussionen über die IRAP, und die meisten politischen Parteien 

sind für ihre Abschaffung oder zumindest Reform (Longobardi, 2013). Dies hat seit 2008 zu einer 

Reihe von Änderungen bezüglich der Regelungen zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage so-

wie der Steuersätze geführt, die das Aufkommen sukzessive reduzierten (Bonucchi et al., 2015). 

Die IRAP wurde 1998 mit einem Normalsteuersatz von 4,25% eingeführt. Für mehrere Branchen 

wurden aus unterschiedlichen Gründen Sondersteuersätze festgesetzt: ein mit 2,5% geringerer 

Steuersatz für die Land- und Forstwirtschaft, um übermäßige Belastungen zu vermeiden, und 

höhere Steuersätze für Banken, Finanzintermediäre und Versicherungen (5,4%) sowie die öf-

fentliche Verwaltung (8,5%). Seither wurden die Steuersätze mehrfach verändert. 2008 wurde 

der Normalsteuersatz auf 3,9% reduziert (zusammen mit einer Senkung des Körperschaftsteuer-

satzes von 33% auf 27,5%). 2014 wurde der Normalsteuersatz weiter auf 3,5% verringert. Mit der 

Reform 2015, die die Abzugsfähigkeit von Personalaufwendungen erweiterte, wurde der Nor-

malsteuersatz wieder auf das vor 2014 geltende Niveau von 3,9% erhöht, mit rückwirkender 

Geltung auch für das Finanzjahr 2014. 

Seit Ende der 2000-er Jahre wurden mehrere Ausnahmebestimmungen bei der Ermittlung der 

Bemessungsgrundlage der IRAP eingeführt, die primär die Entlastung der Lohnaufwendungen 

der steuerpflichtigen Unternehmen zum Ziel haben.25) So wurde 2008 pro unbefristet Beschäf-

tigtem/Beschäftigter ein Freibetrag sowie die Abzugsfähigkeit der Sozialbeiträge von der IRAP-

Bemessungsgrundlage eingeführt. Seit 2011 konnten für jede neu unbefristet eingestellte Ar-

beitnehmerin sowie für alle Arbeitnehmer/innen unter 35 Jahren pauschal 6.000 € als Freibetrag 

geltend gemacht werden.  

Bonucchi et al. (2015) zeigen auf der Grundlage einer makroökonometrischen Analyse, dass 

eine Reduktion des Steuersatzes der IRAP im Vergleich zu einer Reduktion des Körperschaftsteu-

ersatzes im selben Ausmaß nicht nur Anreize für Investitionen in neues Kapital, sondern auch zur 

Ausweitung der Beschäftigung setzen würde. Vor dem Hintergrund der anhaltend hohen Ar-

beitslosigkeit in Italien führten die Einwände gegen die Beschäftigungsfeindlichkeit der IRAP 

schließlich zu einer weiteren Reform 2015. Diese bestand in einer weitreichenden Herausnahme 

der Lohn- und Gehaltsaufwendungen aus der Bemessungsgrundlage, die eine beträchtliche 

Erosion der Wertschöpfungsbasierung der IRAP impliziert. Konkret sind seither sämtliche Lohn-

aufwendungen für alle unbefristet Beschäftigten von der IRAP-Bemessungsgrundlage generell 

                                                      

25)  Vgl. zum Folgenden Bonucchi et al. (2015). 
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abziehbar. Für Unternehmen ohne Beschäftigte wird seit 2015 ein Absetzbetrag in Höhe von 

10% der IRAP-Steuerschuld gewährt. 

Sowohl gemessen am BIP als auch an den Gesamtabgabeneinnahmen geht aufgrund der 

Reformen in der zweiten Hälfte der 2000-er Jahre (Senkung des Steuersatzes, diverse Ausnah-

men bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage) die fiskalische Bedeutung der IRAP langsam 

zurück. 2019 belief sich das Aufkommen aus der IRAP auf 1,4% des BIP; bei ihrer Einführung war 

es 2,4% des BIP. Zwar kann von der sinkenden fiskalischen Bedeutung der IRAP nicht unmittelbar 

auf den Umfang der Maßnahmen zur Entlastung geschlossen werden, da das sinkende Auf-

kommen auch von Beschäftigungsrückgängen beeinflusst sein könnte. Allerdings kann von ei-

ner gewissen Entlastung der Unternehmen ausgegangen werden. 

Ex-post-Evaluierungen der diversen IRAP-Reformen liegen nicht vor. 

6.5 Ungarn 

6.5.1 Rahmenbedingungen 

Ungarn hat vom sozialistischen Regime ein ziemlich umfassendes Wohlfahrtsmodell geerbt 

(Scharle – Szikra, 2015). Mit dem Ende des kommunistischen Systems kam es zu einer tiefen 

Übergangskrise, die sich auch stark auf die sozialen Sicherungssysteme auswirkte. Aufgrund des 

starken Rückgangs der Beschäftigung in den frühen 1990-er Jahren und des starken Einsatzes 

von frühzeitigen Pensionierungen und anderen Maßnahmen zur sozialen Abfederung zählte 

1995 fast ein Drittel der Personen im erwerbsfähigen Alter zu den Empfänger/innen von sozialen 

Transferleistungen (ebenda). Es folgten umfangreiche Sparpakete, die zu erheblichen Kürzun-

gen in der Großzügigkeit des Sozialsystems führten. Auch auf institutioneller Ebene wurden grö-

ßere Änderungen vorgenommen. In den späten 1990-er und frühen 2000-er Jahren wurden 

erstmals verstärkt Aktivierungs- und Welfare-to-work-Programme eingeführt, die in der jüngeren 

Vergangenheit weiter ausgebaut worden sind (Orosz, 2018; Vidra, 2018). Das Pensionssystem 

wurde 1996 von einem typischen versicherungsbasierten Umlageverfahren auf ein teil-privati-

siertes System umgestellt. Diese private Säule des Pensionssystems wurde allerdings 2010 im 

Zuge tiefgreifender Reformen, mit denen unter anderem das Bildungs- und Gesundheitsystem 

zentralisiert und der Zugang zu Formen der frühzeitigen Verrentung stark eingeschränkt wurden, 

wieder nationalisiert und die bisher angesammelten Beiträge unter staatliche Kontrolle ge-

bracht (Scharle – Szikra, 2015; Orosz, 2018). Mit der Rückabwicklung der Privatisierung des Pen-

sionsystems steht Ungarn nicht alleine da: Analysen der Internationalen Arbeitsorganisation zei-

gen, dass 18 der 30 Länder, die ab den 1980-er Jahren ihr Pensionssystem ganz oder teilweise 

privatisiert hatten, diesen Vorgang zumindest partiell wieder rückgängig gemacht haben (ILO, 

2018). Zu dieser Ländergruppe zählen auch weitere mittelosteuropäische Länder wie Tsche-

chien, Slowakei und Polen. 

Ähnlich wie Tschechien und andere osteuropäische Nachbarländer Österreichs hat Ungarns 

Sozialsystem seine Wurzeln im Bismarck’schen Modell der österreichisch-ungarischen Kaiserzeit 

(Orosz, 2018; Saxonberg – Sirovátka (2019). Diese Wurzeln wurden nach der Wende und trotz 

der Einführung einiger liberaler Elemente wieder aufgegriffen. Die starke Koppelung der Sozial-

staatsfinanzierung an die Erwerbstätigkeit zog auch eine hohe Belastung des Faktors Arbeit 

nach sich, ein weiteres Merkmal, das Ungarn mit den meisten post-sozialistischen EU-Mitglieds-

staaten teilte (Scharle – Szikra, 2015). Die Problematik der hohen Steuern und Abgaben auf 
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Arbeit wurde durch die Gestaltung der persönlichen Einkommensteuer und der Sozialversiche-

rungsbeiträge verschärft, was besonders die Kosten für niedrig qualifizierte Arbeitskräfte er-

höhte. Der Steuerkeil auf einen Mindestlohn betrug im Jahr 2000 48%, der zweithöchste Wert in 

Europa. Die indirekten Arbeitskosten betrugen im Durchschnitt aus Industrie und Dienstleistun-

gen 2000 rund 33%, was damals unter den EU-Mitgliedsländern der höchste Wert war (Beirat für 

Wirtschafts- und Sozialfragen, 2017). In den folgenden Jahren wurde diese hohe Belastung des 

Faktors Arbeit sukzessive gesenkt, sie betrug 2008 noch 29,5% und 2016 25,4%. Dieser Wert lag 

bereits nahe am Durchschnittswert für die EU-Mitgliedsländer, wurde aber in den folgenden 

Jahren weiter reduziert, auf 19,3% im Jahr 2019. Dieser ungewöhnlich starke Rückgang der in-

direkten Arbeitskosten spiegelt sich auch im Anteil der Arbeitgeberbeiträge an der Sozialstaats-

finanzierung, der von 53,7% im Jahr 2000 (ein Wert, der damals nur von wenigen EU-Ländern 

wie Estland und Rumänien übertroffen wurde) auf 37,1% im Jahr 2017 (letzter verfügbarer Wert) 

gefallen ist. Allerdings ist der Anteil der Arbeitnehmer/innen-Beiträge im gleichen Zeitrum fast 

spiegelbildlich gestiegen (von 12,5% auf 28,5%), weshalb in Summe der stark versicherungs- und 

beitragsbasierte Charakter der Sozialstaatsfinanzierung beibehalten wurde. 

Der ungarische Staat gibt für Sozialausgaben anteilig am BIP deutlich weniger aus als die rest-

lichen hier betrachteten Länder. In Kaufkraftparitäten gemessen betragen die Sozialschutzaus-

gaben pro Kopf nur etwas mehr als ein Drittel verglichen zu Österreich (2017). Die Sozialquote 

ist seit 2009 rückläufig und lag zuletzt bei 18,1% (vgl. Übersicht 1). Trotz der Reduktion der Sozial-

ausgaben ging die Armutsgefährdungsquote in den vergangenen Jahren leicht zurück und ist 

im europäischen Vergleich niedrig, auch in Hinblick auf die Differenz zwischen dem Wert vor 

und nach Sozialtransfers ist Ungarn mit westeuropäischen Ländern vergleichbar. Hinter dem 

Durchschnittswert dürften sich aber für die Armutsgefährdung unterschiedlicher Bevölkerungs-

gruppen sehr unterschiedliche Trends verbergen. Das Armutsrisiko der Über-65-Jährigen bei-

spielsweise, das in einer längerfristigen Betrachtung sehr niedrig war, hat sich in den letzten 

Jahren von 4,5% (2014) auf 9,8% (2018) mehr als verdoppelt.  

6.5.2 Jüngere Reformen 

Im Gefolge der Krise 2008/09 wurden in Ungarn umfangreiche Reformen im Abgaben- und 

Transfersystem implementiert, die vor dem Hintergrund der bestehenden hohen Lohnneben-

kosten auch Änderungen bei den Sozialbeiträgen der Arbeitgeber umfassten. Ein größerer 

Schritt zur Arbeitskostensenkung wurde 2009 gesetzt (Elek – Scharle, 2011; Benczúr et al., 2012; 

Scharle – Szikra, 2015; Eurofound, 2017): Die Arbeitgeber-Sozialversicherungsbeiträge wurden 

zum 1. April 2009 für Beschäftigte mit einem Bruttolohn bis zum Zweifachen des Mindestlohnes 

um 5 Prozentpunkte von 32% auf 27% gesenkt, was eine Entlastung von 60 Mrd. HUF (rund 222 

Mio. €) bedeutete.26) Mit Anfang 2010 wurde die Reduktion auf sämtliche Einkommenshöhen 

ausgedehnt. Zusammen mit der gleichzeitigen Abschaffung des pauschalen Beitrags zur Kran-

kenversicherung (lump-sum health contribution) verursachte die Maßnahme budgetäre Kos-

ten von rund 225 Mrd. HUF (810 Mio. € bzw. 0,82% des BIP). Zur Kompensation der Einnahmen-

ausfälle wurde der Regelsatz in der Mehrwertsteuer, der erst 2006 von 25% auf 20% gesenkt 

worden war, wieder auf seinen vorherigen Wert von 25% erhöht. Die Reform kann also als fiska-

lische Abwertung charakterisiert werden. Ab 2010 wurden weitere, teilweise recht radikale 

                                                      

26)  Vgl. für dieses und die folgenden Details Elek – Scharle (2011). 
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Steuer- bzw. Abgabenänderungen umgesetzt (Benczúr et al., 2012): Die Sozialversicherungs-

beiträge der Arbeitgeber wurden wieder um 1,5 Prozentpunkte auf 28,5% erhöht. Diverse Ver-

brauchssteuern wurden angehoben, und 2012 kam es zu einer weiteren Erhöhung des Mehr-

wertsteuersatzes auf 27%. Zudem wurde der Einkommensteuerspitzensatz mit der Einführung 

einer Flat Tax auf 20,3% halbiert. 

Für die makroökonomischen Effekte der Lohnnebenkostensenkung liegen keine elaborierten 

detaillierten Evaluierungen vor. Auf Basis von in der empirischen Literatur ermittelten Multiplika-

toren beziffern Elek – Scharle (2011) die durch die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge der 

Arbeitgeber induzierte Erhöhung der Beschäftigung auf 0,3% bis 2,8% in der kurzen und um 0,5% 

bis 1% in der längeren Frist. Allerdings berücksichtigt diese grobe Schätzung nicht die kompen-

satorische Erhöhung der Mehrwertsteuer.  

Eine Mikrosimulation der Ungarischen Nationalbank (Benczúr et al., 2012) evaluiert die gesam-

ten Maßnahmen, die im Steuer- und Transfersystem zwischen 2008 und 2010 bzw. 2010 und 2013 

gesetzt wurden, im Paket. Gemäß dieser Simulation erhöhen die Maßnahmen der Jahre 2008 

bis 2010 (Senkung der Dienstgeberbeiträge und der Einkommensteuer, Erhöhung der Ver-

brauchssteuern und Dienstnehmerbeiträge) langfristig die Beschäftigung um 2,3% und das BIP 

um 1,7%; wobei der Großteil dieser Effekte auf die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge 

zurückzuführen ist. Gemessen am Gini-Koeffizienten erhöht sich die Ungleichheit durch die 

Maßnahmen der Jahre 2008 bis 2010 leicht. 

Neben der allgemeinen Reduktion der Lohnnebenkosten wurden in Ungarn ab 2008 mehrere 

gezielte, d. h. auf bestimmte Gruppen am Arbeitsmarkt abzielende Senkungen der Lohnne-

benkosten vorgenommen. So wurde 2008 für Mikrounternehmer/innen eine Befreiung des/der 

ersten Angestellten von Sozialversicherungsbeiträgen eingeführt. Diese Befreiung war auf 12 

Monate befristet und an die Bedingung geknüpft, dass das Beschäftigungsverhältnis auch drei 

Monate nach Auslaufen der Befreiung bestehen bleibt. 2011 wurde eine Reduktion der Sozial-

versicherungsbeiträge der Arbeitgeber von 27% auf 20% für Eltern, die aus der Karenz zurück-

kehren und nicht mehr als das Doppelte des Mindestlohns verdienen, implementiert. Diese Re-

duktion ist auf 3 Jahre befristet. 2013 wurde eine Befreiung von Sozialversicherungsbeiträgen 

für Arbeitgeber, die junge, alte oder gering qualifizierte Personen beschäftigen, eingeführt. Seit 

2013 können zudem Arbeitgeber in strukturschwachen Regionen um eine Befreiung von Sozial-

versicherungsbeiträgen ansuchen. 

7 Schlussfolgerungen 

Die Sichtung der Literatur hat zunächst gezeigt, dass in den letzten beiden Jahrzehnten nur 

eine begrenzte Zahl an größeren internationalen Reformen, die auf eine generelle Senkung 

der Lohnnebenkosten abzielten, umgesetzt wurde. Die Anzahl an wissenschaftlichen Studien 

zu solchen Reformen ist entsprechend überschaubar, während mehr Analysen der Effekte von 

Reduktionen der Lohnnebenkosten für bestimmte Gruppen am Arbeitsmarkt vorliegen. Den-

noch können aus der für die vorliegende Studie ausgewerteten theoretischen und empirischen 

Literatur sowie den präsentierten Länderbeispielen interessante Schlussfolgerungen gezogen 

werden. 
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Der Überblick über die empirische Literatur zeigt erstens, dass sowohl Lohnnebenkostensenkun-

gen allgemein als auch fiskalische Abwertungen kurzfristig durchaus positive, wenn auch mo-

derate Effekte auf Beschäftigung und BIP haben. Längerfristig sind diese Effekte allerdings deut-

lich geringer. Dieser zeitliche Verlauf der Auswirkungen solcher Reformen lässt sie grundsätzlich 

als Instrumente zur Krisenbewältigung interessant erscheinen. Zweitens sind gezielte Reduktio-

nen der Lohnnebenkosten für bestimmte Gruppen am Arbeitsmarkt (Ältere, Geringqualifizierte, 

Frauen) effektiver bzw. effizienter als allgemeine Lohnnebenkostensenkungen. Drittens beein-

flussen Arbeitsmarktinstitutionen und Lohnfindung die Auswirkungen von (Veränderungen der) 

Lohnnebenkosten: Die beschäftigungspolitische Effektivität ist umso höher, je unflexibler die 

Löhne reagieren (können). Viertens sind bei Lohnnebenkostensenkungen auch potenziell un-

erwünschte Verteilungseffekte zu berücksichtigen. Diese können sowohl die Auswirkungen von 

Ausgabenkürzungen betreffen (dort, wo eine Senkung der Lohnnebenkosten keine negativen 

Effekte auf den öffentlichen Haushalt haben soll und daher durch die Reduktion von Ausgaben 

mit progressiven Verteilungswirkungen kompensiert wird), als auch die Gegenfinanzierung, vor 

allem wenn bei einer fiskalischen Abwertung im Gegenzug zu einer Lohnnebenkostensenkung 

regressiv wirkende Abgaben auf Konsum erhöht werden. Wie Simulationsstudien zeigen, kön-

nen die regressiven Verteilungseffekte allerdings geringer ausfallen, wenn durch die Reform 

Sozialversicherungsbeiträge reduziert werden, die ebenfalls (zumindest indirekt) regressiv auf 

die Einkommensverteilung wirken, während beispielsweise eine Verschiebung von der Einkom-

mensteuer hin zur Mehrwertsteuer mit deutlich stärkeren regressiven Effekten einhergeht. Posi-

tive Beschäftigungseffekte infolge einer Lohnnebenkostensenkung können einen Beitrag in 

Richtung einer gleichmäßigeren Einkommensverteilung leisten. 

Die in der Studie genauer betrachteten Länderbeispiele zeigen vor allem Reformen mit Ge-

genfinanzierung der vorgenommenen Senkung der Lohnnebenkosten. Dabei wurden aller-

dings unterschiedliche Ansätze zur Gegenfinanzierung verfolgt. Diese reichen von einer Erhö-

hung der Mehrwertsteuer (im Rahmen einer fiskalischen Abwertung) über eine Erhöhung wei-

terer Verbrauchssteuern oder anderer Steuern bis hin zu einer ökologischen Steuerreform, die 

eine Erhöhung von Ökosteuern mit einer Senkung von Sozialversicherungsbeiträgen kombiniert. 

Informationen zu den Auswirkungen der betrachteten Reformen auf die Leistungsseite liegen 

kaum vor. Zwar zeigen die Länderbeispiele länderspezifische Unterschiede in Zielsetzung und 

Reichweite der Reformen auf. Allerdings fügen sie sich ein in einen allgemeinen Trend weg von 

einer Beitrags- hin zu einer stärkeren Steuerfinanzierung der Sozialausgaben, der in den Struk-

turdaten zur Finanzierung der Sozialschutzausgaben erkennbar ist. Empirische Evaluierungen 

der makroökonomischen Effekte dieser Reformen sind nur begrenzt vorhanden und beschrän-

ken sich vorwiegend auf ex-ante-Analysen. Die Ergebnisse sind weitgehend mit jenen aus der 

internationalen Literatur konsistent und zeigen moderate BIP- und Beschäftigungseffekte der 

betrachteten Reformen. 
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Anhang  

Anhang 1: Struktur der Arbeitskosten, internationale Abgrenzung 

 

Q: Eurostat. 
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Anhang 2: Gliederung der Arbeitskosten in direkte und indirekte Arbeitskosten  

 

Q: Statistik Austria, Arbeitskostenerhebung 2016, S. 15.
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Anhang 3: Jüngere Maßnahmen zur Senkung der indirekten Arbeitskosten in Österreich 

 

Maßnahme Einführung ab Volumen in Mio. € 

Senkung UV-Beitrag von 1,4% auf 1,3% 1. Juli 2014 95 

Senkung IESG-Zuschlag von 0,55% auf 0,45% 2015 85 

Senkung IESG-Zuschlag von 0,45% auf 0,35% 2016 90 

Senkung Beitrag Nachtschwerarbeitsges. von 3,7% auf 3,4%1) 2016 n.v. 

Senkung FLAF-Beitrag von 4,5% auf 4,1% 2017 500 

Senkung FLAF-Beitrag von 4,1% auf 3,9% 2018 300 

Senkung UV-Beitrag von 1,4% auf 1,2% 2019 100 

Senkung IESG-Zuschlag von 0,35% auf 0,2% 2020 170 

Q: BMF, WIFO-Zusammenstellung. - 1) Dieser Beitrag wurde per 1.1.2020 wieder auf 3,8% angehoben. 

 

Anhang 4: Gesamter Durchschnittsabgabensatz auf Arbeit (Total Tax Wedge)  

Arbeitnehmer- und -geberabgaben in % der Arbeitskosten für Person ohne Kinder nach 

Einkommensniveau, 2019 

 Gesamter Durchschnittsabgabensatz 2019 (Total Tax Wedge) 

 bei einem Bruttoverdienst von… des Durchschnitts 

 67% 100% 133% 167% 67% 100% 133% 167% 

 

 Arbeitnehmer- und -geberabgaben (Steuer 

und Sozialbeiträge in % der Arbeitskosten 1) 
Veränderung 2000/2019 

Österreich 43,6 47,9 50,8 51,0 0,3 0,6 0,6 0,6 

OECD 32,0 36,0 38,5 40,3 -2,2 -1,4 -1,5 -1,4 

EU OECD 37,1 41,4 44,0 45,8 -3,3 -2,4 -2,3 -2,1 

EU-15 36,3 41,7 45,0 47,5 -3,1 -1,8 -1,5 -0,9 

Belgien 45,4 52,2 56,2 58,6 -6,0 -4,9 -4,3 -4,0 

Dänemark 32,6 35,4 37,4 41,1 -4,8 -6,0 -8,7 -8,2 

Deutschland 45,2 49,4 50,8 51,0 -2,4 -3,5 -4,8 -5,2 

Irland 24,6 33,2 38,3 41,8 -2,9 -2,1 -1,7 -0,4 

Griechenland 36,8 40,8 44,0 46,5 1,0 2,1 1,6 1,9 

Spanien 36,0 39,5 41,7 44,0 1,1 0,9 0,9 3,0 

Frankreich 39,5 46,7 51,5 53,1 -4,4 -3,8 0,2 0,6 

Italien 41,1 48,0 51,8 54,1 -2,6 0,9 2,4 2,9 

Luxemburg 30,7 38,4 43,0 45,6 0,8 2,6 2,1 1,6 

Niederlande 30,0 37,3 39,8 42,5 -12,3 -2,8 -3,9 -2,5 

Portugal 36,7 41,0 43,6 46,3 3,5 3,6 3,6 4,0 

Finnland 35,6 41,9 45,7 48,3 -7,1 -5,6 -4,9 -5,0 

Schweden 40,5 42,7 46,8 51,0 -8,1 -7,5 -6,7 -4,7 

Großbritannien 26,0 30,9 33,9 37,1 -3,1 -1,7 0,9 1,3 

Q: OECD (2020A), WIFO-Berechnungen. - 1) Bruttolöhne plus Sozialbeiträge der Arbeitgeber. EU OECD umfasst jene 

EU-Länder, die OECD-Mitglieder sind. 
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Anhang 5: Überblick Wirtschafts- und Sozialindikatoren  

 

Nominelles BIP 

pro Kopf (€)  

Staatsquote Abgaben auf 

Arbeit 

Sozialausgaben 

(Sozialschutzleistungen) 

 2019 2019 2018 2017 

 

Ö=100 In % des BIP 

 

In % des BIP In % des BIP Pro Kopf (KKS) 

Ö=100 

Österreich 100,0 48,2 23,4 28,6 100,0 

EU-28 71,2 45,8 19,6 26,8 75,6 

EU-15 81,1 46,3 : 27,6 83,2 

Belgien 91,7 52,2 22,4 27,2 89,0 

Bulgarien 19,3 36,3 10,9 16,5 25,3 

Tschechien 46,7 41,9 18,7 18,0 48,9 

Dänemark 118,6 49,6 23,2 30,8 105,3 

Deutschland 92,4 45,4 22,8 28,5 101,1 

Estland 47,2 39,0 16,6 15,8 36,1 

Irland 160,9 24,8 9,7 14,4 64,5 

Griechenland 39,0 46,3 16,1 24,9 47,1 

Spanien 58,8 41,9 16,8 23,0 57,4 

Frankreich 80,1 55,6 23,9 31,7 95,3 

Kroatien 29,5 47,1 14,3 21,2 37,5 

Italien 65,9 48,7 21,0 27,8 73,6 

Zypern 55,5 39,5 11,9 18,1 43,4 

Lettland 35,5 38,9 14,4 14,6 27,7 

Litauen 38,6 34,9 15,6 14,4 33,6 

Luxemburg 227,5 42,6 17,0 21,5 137,4 

Ungarn 32,8 46,1 17,2 18,1 36,6 

Malta 59,1 37,7 11,7 15,9 44,1 

Niederlande 104,0 41,9 20,0 27,6 97,1 

Polen 30,7 42,0 14,2 19,6 42,3 

Portugal 45,9 42,7 14,7 23,6 50,3 

Rumänien 25,6 36,0 12,3 14,1 26,3 

Slowenien 51,2 43,7 19,0 22,3 52,5 

Slowakei 38,4 42,8 18,2 17,7 39,4 

Finnland 97,0 53,3 20,9 30,1 93,7 

Schweden 102,7 49,3 25,5 28,2 93,7 

Großbritannien 84,1 41,0 12,8 26,1 74,4 

Norwegen 150,0 51,8 18,0 27,9 111,4 

Q: Eurostat (2020), WIFO-Berechnungen.  

  



–  49  – 

   

Anhang 6: Indikatoren zur Armutsgefährdung  

 

Armutsgefähr-

dungsquote 

(nach 

Sozialransfers)1) 

Reduktion der 

Armutsgefähr-

dungsquote 

durch 

Sozialtransfers1) 

Armutsgefähr-

dungsquote der 

Kinder und 

Jugendlichen 

(unter 16 Jahre) 1) 

Armutsgefähr-

dungsquote der  

Älteren 

(Personen ab 65 

Jahren) 1) 

Materielle 

Deprivation2) 

 2018 2018 2018 2018 2018 

 In % In %-Punkten In % In % In % 

Österreich 14,3 10,9 19,5 13,9 5,6 

EU-28 17,1 8,4 19,9 16,1 12,8 

Belgien 16,4 8,9 19,9 16,6 11,2 

Bulgarien 22,0 7,5 26,8 29,2 34,3 

Tschechien 9,6 6,0 10,7 14,2 6,0 

Dänemark 12,7 11,4 11,3 8,9 7,9 

Deutschland 16,0 8,0 14,4 18,2 7,5 

Estland 21,9 8,0 15,0 46,3 8,4 

Irland 14,9 16,0 14,8 20,2 11,9 

Griechenland 18,5 4,7 21,7 11,6 33,9 

Spanien 21,5 6,4 26,2 15,6 15,1 

Frankreich 13,4 10,7 19,4 8,3 12,5 

Kroatien 19,3 6,4 19,2 28,1 12,3 

Italien 20,3 5,6 26,3 15,3 12,6 

Zypern 15,4 8,8 17,1 21,4 15,5 

Lettland 23,3 5,5 16,2 45,7 20,6 

Litauen 22,9 6,8 23,9 37,7 24,0 

Luxemburg 18,3 9,2 22,0 12,1 4,5 

Ungarn 12,8 12,2 12,9 9,8 20,1 

Malta 16,8 7,4 21,2 25,4 9,3 

Niederlande 13,3 8,5 13,0 10,8 4,5 

Polen 14,8 10,0 12,4 15,5 9,5 

Portugal 17,3 5,4 18,5 17,7 14,5 

Rumänien 23,5 4,5 31,8 22,8 42,6 

Slowenien 13,3 10,1 11,9 18,3 8,7 

Slowakei 12,2 5,5 20,2 6,4 12,2 

Finnland 12,0 13,9 10,5 13,2 5,3 

Schweden 16,4 12,5 19,4 14,6 3,3 

Großbritannien 18,6 10,5 23,2 20,4 9,6 

Norwegen 12,9 13,8 12,7 7,8 3,8 

Q: Eurostat (2020), WIFO-Berechnungen. Für diese Indikatoren weist Eurostat keine EU-15 Durchschnittswerte aus. – 1) 

Die Armutsgefährdungsquote ist ein Maß für die relative Einkommensarmut und ist definiert als der Anteil der Personen, 

deren Äquivalenzeinkommen weniger als 60 % des Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung beträgt. Pen-

sionszahlungen werden bei diesen Berechnungen nicht als Sozialtransfers berücksichtigt. – 2) Die materielle Deprivation 

drückt die Unfähigkeit aus, sich verschiedene Ausgaben leisten zu können, die von den meisten Menschen als für eine 

angemessene Lebensführung wünschenswert oder gar notwendig angesehen werden (siehe dazu auch Fußnote 5). 
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Anhang 7: Höhe und Entwicklung der Arbeitskosten je Stunde, internationaler Vergleich 

 Gesamtwirtschaft1) Warenherstellung2) 

 2019 Ø Ver. 2009/2019 2019 Ø Ver. 2009/2019 

 In € In % In € In % 

Österreich 36,2 2,8 39,6 2,3 

EU-28 28,5 2,0 26,9 2,2 

EU-15 32,9 1,8 33,3 1,9 

Belgien 40,5 1,6 43,5 1,8 

Bulgarien 6,0 7,4 5,2 7,8 

Tschechien 13,5 4,4 13,5 4,8 

Dänemark 44,5 1,9 47,0 2,2 

Deutschland 36,8 2,4 42,1 2,2 

Estland 13,4 5,6 12,5 5,7 

Irland 33,3 0,7 33,4 0,9 

Griechenland 16,4 -1,2 16,1 -0,9 

Spanien 22,2 0,9 23,5 1,0 

Frankreich 36,7 1,7 39,1 2,1 

Kroatien 11,1 1,2 10,1 1,6 

Italien 29,2 1,2 28,7 1,3 

Zypern 17,5 0,2 13,0 0,7 

Lettland 9,9 5,5 9,5 6,2 

Litauen 9,4 4,9 9,3 5,6 

Luxemburg 42,0 2,4 34,7 1,3 

Ungarn 10,0 3,6 10,6 4,4 

Malta 15,0 3,5 14,2 2,6 

Niederlande 37,3 1,7 39,2 1,6 

Polen 10,7 4,4 9,7 5,1 

Portugal 14,5 0,1 11,6 0,7 

Rumänien 7,8 7,4 6,6 7,5 

Slowenien 19,1 2,0 18,8 3,1 

Slowakei 12,6 4,6 12,9 5,1 

Finnland 34,1 1,3 37,0 1,1 

Schweden 36,5 2,8 40,8 2,8 

Großbritannien 28,7 2,2 26,9 2,2 

Norwegen : : 46,6 1,4 

Q: Eurostat, Arbeitskostenerhebung 2016, Arbeitskostenindex (2020), WIFO-Berechnungen. – Ohne Auszubildende. - 1) 

Gesamtwirtschaft als Industrie, Baugewerbe und Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung und So-

zialversicherung. – 2) Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren. 
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Anhang 8: Struktur der Arbeitskosten in der Gesamtwirtschaft1), internationaler Vergleich 

 Direkte2) Kosten Indirekte3) Kosten 

 2019 

 In % In % 

Österreich 73,4 26,6 

EU-28 76,3 23,7 

EU-15 75,9 24,1 

Belgien 76,9 23,1 

Bulgarien 83,7 16,3 

Tschechien 73,1 26,9 

Dänemark 85,7 14,3 

Deutschland 77,9 22,1 

Estland 74,0 26,0 

Irland 84,4 15,6 

Griechenland 78,1 21,9 

Spanien 74,1 25,9 

Frankreich 67,1 32,9 

Kroatien 85,3 14,7 

Italien 71,3 28,7 

Zypern 80,7 19,3 

Lettland 78,0 22,0 

Litauen 94,7 5,3 

Luxemburg 89,0 11,0 

Ungarn 80,7 19,3 

Malta 94,1 5,9 

Niederlande 76,2 23,8 

Polen 81,6 18,4 

Portugal 79,7 20,3 

Rumänien : : 

Slowenien 84,1 15,9 

Slowakei 73,2 26,8 

Finnland 79,8 20,2 

Schweden 67,8 32,2 

Großbritannien 82,0 18,0 

Norwegen 81,4 18,6 

Q: Eurostat (2020), Arbeitskostenerhebung, Statistik Austria. - 1) Gesamtwirtschaft als: Industrie, Baugewerbe und Dienst-

leistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung). - 2) Direkte Kosten umfassen die Löhne 

und Gehälter. - 3) Indirekte Kosten umfassen die Sozialbeiträge und andere vom Arbeitgeber gezahlte Arbeitskosten.  
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Anhang 9: Anteil der Einnahmen des Sozialschutzes nach Finanzierungsquelle, Österreich  

 

Q: Eurostat, WIFO. 2017 letztverfügbares Jahr. 

 

Anhang 10: Anteil der Einnahmen des Sozialschutzes nach Finanzierungsquelle, EU-15 

 

Q: Eurostat, WIFO. 2017 letztverfügbares Jahr. 



–  53  – 

   

Anhang 11: Anteil der Einnahmen des Sozialschutzes nach Finanzierungsquelle, EU-28 

 

Q: Eurostat, WIFO. 2017 letztverfügbares Jahr. 

 

Anhang 12: Anteil der Einnahmen des Sozialschutzes nach Finanzierungsquelle, Deutschland 

 

Q: Eurostat, WIFO. 2017 letztverfügbares Jahr. 
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Anhang 13: Anteil der Einnahmen des Sozialschutzes nach Finanzierungsquelle, Belgien 

 

Q: Eurostat, WIFO. 2017 letztverfügbares Jahr. 

 

Anhang 14: Anteil der Einnahmen des Sozialschutzes nach Finanzierungsquelle, Finnland 

 

Q: Eurostat, WIFO. 2017 letztverfügbares Jahr. 
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Anhang 15: Anteil der Einnahmen des Sozialschutzes nach Finanzierungsquelle, Italien 

 

Q: Eurostat, WIFO. 2017 letztverfügbares Jahr. 

 

Anhang 16: Anteil der Einnahmen des Sozialschutzes nach Finanzierungsquelle, Ungarn 

 

Q: Eurostat, WIFO. 2017 letztverfügbares Jahr. 

 



–  56  – 

   

Anhang 17: Sozialausgaben gemäß Eurostat 

In % des BIP, 2017 

 

Q: Eurostat, WIFO. 


